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editorial

Im Editorial äußern sich Mitglieder der Redaktion oder an der Justiz beteiligte oder interessierte Personen.

Christian Happe, 
 Vorsitzender der 

 Amtsrichterkommission

2. Amtsrichtertag – das Forum lebt!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 11. 5. 2011 fand in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr der 
2. Amtsrichtertag des DRB-NRW statt. 

Das Fazit vorangestellt: der Amtsrichtertag war wieder in vie-
ler Hinsicht ein großer Erfolg!

Zunächst: es ist nicht selbstverständlich, dass sich über 70 
Richterinnen und Richter von Amtsgerichten aus ganz Nord-
rhein-Westfalen einen Tag lang treffen, um sich über aktuelle 
Themen auszutauschen und miteinander zu arbeiten. Es ist 
weiterhin nicht selbstverständlich, dass ein sol-
cher Tag vom Justizminister des Landes mit ei-
nem engagierten Grußwort eröffnet wird, das 
von den Anwesenden positiv aufgenommen und 
mit durchaus herzlichem Applaus bedacht wird. 

Der Amtsrichtertag soll nach der Auffassung der 
Amtsrichterkommission ein Forum nach antikem 
Vorbild sein. Es soll einen Raum für juristische 
und politische Diskussionen bieten. Von diesem 
Angebot haben die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer reichlich Gebrauch gemacht. Sie haben 
in den Workshops die Themen Wissenstransfer, 
Eildienst und Richterassistenz intensiv diskutiert 
und inhaltlich gefördert. Die Veranstaltung zeigt, 
dass das Forum lebendig ist.

Es ist gerade in der heutigen Zeit der zunehmenden Arbeits-
verdichtung wichtig, dass sich die klassischen Einzelrichter an 
den Amtsgerichten über die Gerichtsgrenzen hinaus zum Er-
fahrungsaustausch zusammensetzen. Dies ist ein guter – 
wenn nicht sogar der einzig gangbare – Weg, um inhaltliche 
Diskussionen zu führen und Konzepte zu entwickeln. 

So zeigt sich, dass z. B. das Thema Wissenstransfer ange-
sichts der durch die Pensionierungswellen verlorengehenden 
richterlichen Erfahrung einhellig für immens wichtig gehalten 
wird. Dabei sind die regional vorhandenen Konzepte, auf den 
Bedarf zu reagieren, sehr unterschiedlich. Klar wurde beim 
Erfahrungsaustausch auch, dass die vereinzelten örtlichen 
Projekte meist auf dem Engagement einzelner Kolleginnen 
und Kollegen beruhen. Eine klare und einheitliche Struktur zur 

systematischen Weitergabe des unerlässlichen Handlungs-
wissens von Generation zu Generation fehlt bis heute ebenso 
wie die Bereitschaft von Seiten der Politik, in ausreichendem 
Umfang Ressourcen für diese wichtige Aufgabe zur Verfü-
gung zu stellen.

Auch die Diskussionen in den Workshops Eildienst und Rich-
terassistenz ließen sehr deutlich werden, dass die Richter-
schaft selbst zu diesen Themen Position beziehen muss. Der 
Prozess der Meinungsbildung braucht jedoch – wie schon 

gesagt – den gegenseitigen Austausch. Dies ist 
eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass 
wir im Rahmen des best practice von den Besten 
lernen können.

Es ist nun Aufgabe vor allen Dingen des Landes-
verbandes und seiner Amtsrichterkommission, 
die inhaltlichen Impulse des Amtsrichtertages 
weiterzutragen. Die Positionen der Amtsrichter 
müssen auch im politischen Raum und in den 
Besprechungen mit der Justizverwaltung thema-
tisiert werden. 

An dieser Stelle möchte ich positiv hervorheben, 
dass sowohl von Seiten der Politik als auch der 
Justizverwaltung ein sichtbares Interesse an den 
Diskussionen des Amtsrichtertages besteht. Die-

ses Interesse hat sich durch eine Vielzahl von Ehrengästen 
aus diesen Bereichen in Mülheim manifestiert. Das Angebot 
des Justizministers, weiter im Gespräch zu bleiben und einen 
intensiven Austausch zu pflegen, ist insoweit ein begrüßens-
werter Ansatz.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass das Forum der 
Amtsrichter auch weiterhin lebendig bleibt und eine feste Ins-
titution in der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen wird. 
Ich freue mich darauf, die diesjährigen Teilnehmer und mög-
lichst viele weitere Amtsrichterinnen und Amtsrichter 2013 
beim 3. Amtsrichtertag (wieder)zusehen. Alle zwei Jahre sollte 
uns der Erfahrungsaustausch einen Tag wert sein!

Ihr
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drb intern

Der Bund der Richter und Staatsanwälte 
in NRW tritt dem Vorstoß des Nord-
rhein-Westfälischen Innenministeriums 
entgegen, die Analyse der Blutalkohol-
konzentration (BAK) in Strafverfahren 
vollständig durch Analyse der Atemal-
koholkonzentration (AAK) zu ersetzen. 
Die Messung der AAK weicht in bis zu 
5% der Fälle deutlich von der tatsächli-
chen Alkoholisierung ab und ist damit 
keineswegs so aussagekräftig und zu-
verlässig wie die BAK. Eine solche Feh-
lerquote ist bei einem Straftatbestand, 
der den Entzug der Fahrerlaubnis und 
auch Freiheitsstrafe zur Folge haben 
kann, rechtstaatlich nicht vertretbar. 
Deshalb wird die Messung der AAK 
vom Gesetz und von der Rechtspre-
chung bislang zu Recht auch nur in Ver-
fahren wegen Ordnungswidrigkeiten als 
Beweismittel akzeptiert.

Die Argumentation, durch die Einfüh-
rung der AAK in Strafverfahren könnten 
Staatsanwälte und Richter entlastet wer-
den, weil keine Beweisbeschlüsse über 
die Entnahme einer Blutprobe mehr zu 
erfolgen hätten, greift zu kurz. Eine 
Atemalkoholprobe kann technisch nur 
freiwillig abgegeben werden. Bei Frei-
willigkeit bedarf es bereits jetzt auch für 
die Entnahme einer Blutprobe keines 
richterlichen Beschlusses. Wirkt der Be-
schuldigte nicht freiwillig mit, ist eine 
AAK-Messung technisch nicht möglich. 
Dann muss ohnehin wieder auf die Ent-
nahme einer Blutprobe zurückgegriffen 
werden.

Die Atemanalyse ist auch nicht im-
mer das mildere Mittel. Dies gilt ins-

besondere dann nicht, wenn der Be-
schuldigte im späteren Verfahrens- 
verlauf entlastende Angaben zu 
seinem Trinkverhalten macht. Wenn 
eine Blutprobe vorliegt, können diese 
Angaben auch Monate nach der Tat 
überprüft werden. Wenn nur eine 
Atemanalyse zur Verfügung steht, ist 
das nicht möglich, da der Atem zur 
Tatzeit nicht nachträglich weiteren 
Analysen zugänglich ist.

Davon unabhängig ist auch vollkom-
men unklar, wie der Vorstoß rechtlich 
umgesetzt werden soll. Die Bewertung 
der Atemalkoholanalyse auf ihren Be-
weisgehalt ist jedenfalls ureigenste Auf-
gabe der Rechtsprechung.

„Nicht der Innenminister des Landes 
NRW würdigt die Beweisaufnahme. 
Das ist allein Aufgabe der zuständigen 
Richter der dritten Staatsgewalt“, meint 
hierzu Christian Friehoff, Geschäftsfüh-
rer des Bundes der Richter und Staats-
anwälte in NRW, und ergänzt im Hin-
blick auf die Zuverlässigkeit der 
Atemanalyse „Betrunken ist man nicht 
in der Lunge, sondern im Kopf!“

* Die Presseerklärung des DRB-NRW 
vom 26. 4. 2011 befindet sich auch im 
Internet unter www.drb-nrw.de, eben-
so wie die weitere Presseerklärung 
vom 9. 5. 2011 mit dem Hinweis auf 
den Amtsrichtertag in Mülheim am 
11. 5. 2011 (aus redaktionellen Grün-
den abgedruckt auf Seite 18).

Presseerklärung*

Atemalkoholanalyse kann 
Blutalkoholanalyse nicht ersetzen

Aus der Vorstandsarbeit

Tagungsvorbereitungen
Der Geschäftsführende Vorstand tagte 
am 2. 5. 2011 in Duisburg zur letzten Vor-
bereitung des 2. Amtsrichtertages des 
DRB-NRW am 11. 5. 2011 in Mülheim.

Die nächste Landesvertreter-Versamm-
lung findet am 20. 9. 2011 in Detmold 
statt. Dort stehen Wahlen zum Ge-

schäftsführenden Vorstand an. Außer-
dem soll zum Thema „Selbstverwaltung 
der Dritten Gewalt – Unabhängig in die 
Zukunft oder Justiz nach Kassenlage“ 
diskutiert werden. Zur Vorbereitung soll 
dieses Thema auch in der nächsten Ge-
samtvorstandssitzung am 5. 7. 2011 in 
Kamen-Kaiserau behandelt werden. Aus 

dem Bundespräsidium des DRB wird 
RinFG Elisabeth Kreth zu dem vom Bun-
desverband erarbeiteten Gesetzesentwurf 
zur Selbstverwaltung der Justiz Rede und 
Antwort stehen.

Zum mit ca. 1 000 Teilnehmern – davon 
etwa 250 aus NRW – gut besuchten 20. 
RiStA-Tag wurde die Überlegung aus Ber-
lin diskutiert, ob diese Veranstaltung stän-
dig an einem Ort stattfinden soll. Wie  
z. B. der Verkehrsgerichtstag in Goslar und 
der EDV-Gerichtstag in Saarbrücken könn-
te die Stadt Weimar den RiStA-Tag beher-
bergen. Die Meinungen waren aber ge-
teilt, ob die Kollegenschaft nicht auch mal 
gern an einen anderen Ort reisen würde. 
Zur angedachten Umstellung auf einen 
drei- statt vierjährigen Rhythmus gab es 
ebenfalls keine einhellige Meinung.

Anlässlich des Besuchs der Bezirksgrup-
pe Bielefeld in der Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen (U-Haftanstalt der 
Staatssicherheit) wurde diskutiert, dass 
der DRB-NRW hierzu im Jahr 2012 eine 
Veranstaltung in NRW durchführen sollte. 
Das Thema ist facettenreich und nicht auf 
Ostdeutschland reduzierbar. In Fortset-
zung der Tagungen über den Widerstand 
gegen Hitler mit Philipp Freiherr von Boe-
selager 2005 und zum Opferschutz 2007 
mit Richard Oetker über seine Geiselnah-
me könnte zum Beispiel ein Zeitzeuge zu 
den damaligen Bedingungen referieren.

Erste Überlegungen wurden auch zu 
den im nächsten Frühjahr/Sommer anste-
henden Personalratswahlen bei den 
Staatsanwälten angestellt.

Wegen der angekündigten Einführung 
von örtlichen Personalvertretungen auch 
bei den Staatsanwaltschaften und den 
hierzu erforderlichen örtlichen Wahlen ist 
ein zusätzlicher organisatorischer Auf-
wand zur dezentralen Auszählung der 
Stimmen zu erwarten. Interessant ist auch, 
dass damit zugleich erstmals ein Überblick 
über die Stimmverteilung bei den einzel-
nen Staatsanwaltschaften möglich wird.

50 Jahre 
amnesty international 

28. Mai 1961
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drb intern/drb bund

Der Gesamtvorstand tagt am 5. 7. 2011 
in der Sportschule Kamen-Kaiserau. Die 
vorläufige Tagesordnung dazu lautet – 
wie folgt:
1. Als Vorbereitung auf das Hauptthema 
„Selbstverwaltung der Justiz“ der Lan-
desvertreterversammlung am 20. 9. 
2011 in Detmold:
Erläuterungen zum vom DRB vorge-
schlagenen Gesetzentwurf zur Selbst-
verwaltung durch das Mitglied des Bun-
despräsidiums RinFG Elisabeth Kreth 
(Hamburg)
2. Aktuelles aus dem Geschäftsführen-
den Vorstand und den Fachgerichtsbar-
keiten
3. Aktuelles aus dem Gesamtvorstand 

4. Staatsanwaltsfragen
5. Nachlese RiStA-Tag vom 6.–8. 4. 
2011 in Weimar
6. Nachlese der Bundesvorstandssitzung 
am 8. 4. 2011 in Weimar
7. Nachlese Amtsrichtertag am 11. 5. 2011
8. Vorbereitung LVV am 20. 9. 2011 in 
Detmold 
9. Vorbereitung Martin-Gauger-Preis am 
9. 12. 2011 in Köln
10. RiStA
11. Internet
12. Nächste Sitzung des Gesamtvor-
stands 
13. Verschiedenes
Bezirksgruppenreisen – Synergieeffekt/
Anbieter

Tagesordnung für den Gesamtvorstand

Bericht von der Sitzung des Bundesvorstandes
Der 20. Richter- und Staatsanwaltstag 
fand in diesem Jahr in Weimar statt. Aus 
diesem Anlass tagte auch der Bundesvor-
stand (BuVo) in Weimar am 8. 4. 2011 im 
Anschluss an den RiStA-Tag.

Der Bundesvorstand besteht aus den 
Mitgliedern des Präsidiums und weiteren 
Mitgliedern, die die Mitgliedsverbände – 
nach einem festliegenden Schlüssel – be-
stimmen. Derzeit gehören dem Bundes-
vorstand vierzig Kolleg-inn-en an. Der 
Bund der Richter und Staatsanwälte in 
NRW  entsendet derzeit drei Mitglieder, 
aufgrund seiner Größe hätte NRW An-
spruch auf vier Mitglieder, allerdings wird 
die Präsenz eines Nordrhein-Westfalen 
im Präsidium – VPrLG Jens Gnisa (Pader-
born) – auf die Zahl der Mitglieder im 
BuVo angerechnet.

Der Bundesvorstand ist das wichtigste 
Beschlussorgan „zwischen den Bundes-
vertreterversammlungen“. Er tagt in der 
Regel zweimal pro Jahr.

Einer der gewichtigeren von 17 diesmal 
anstehenden Tagesordnungspunkten  
war der Bericht des Vorsitzenden. Chris-
toph Frank berichtete über 59 Stellung-

nahmen des DRB im Jahre 2010 zu Ge-
setzesvorhaben des Bundes. Zu den 
wichtigsten Sachgebieten gehörten si-
cherlich u. a. die Frage des Richtervorbe-
halts bei Blutentnahmen zum Nachweis 
von Verkehrsstraftaten, die Neuregelung 
im Rahmen des § 522 Absatz 2 ZPO, 
Fragen zur Neuregelung der Sicherungs-
verwahrung und die Diskussion zum  
Gesetzentwurf zur Stärkung der Opfer 
sexuellen Missbrauchs (StORMG). In Art. 
3 des Entwurfs waren – „ganz am Ran-
de“ – Änderungen des JGG im Hinblick 
auf Anforderungen an Jugendrichter for-
muliert, aus denen man schon erhebli-
che Einengungen der Unabhängigkeit 
der Präsidien der Gerichte ablesen konn-
te. Auch die Anforderungen an die Profi-
le von Jugendstaatsanwälten waren der-
art, dass bei einer Umsetzung des 
Gesetzes kein ausreichendes Personal 
bei den Staatsanwaltschaften mehr vor-
handen gewesen wäre, um die Sitzungen 
bei den Gerichten wahrzunehmen. 

Die Stellungnahmen sind sämtlich nach-
zulesen bei www.drb.de/stellungnahmen.

Christoph Frank berichtete weiter über 
die Einrichtung einer Arbeitsgruppe 

„Selbstverwaltung“, mit der die Diskussi-
onen über eine Selbstverwaltung der Jus-
tiz im Sinne des vom BuVo im März 2010 
beschlossenen Entwurfs eines Gesetzes 
zur Selbstverwaltung für die Bundeslän-
der vorangebracht werden sollen.

Erwähnenswert ist sicher auch die 
Diskussion eines Papiers, in dem das Fi-
nanzministerium des Landes Baden-
Württemberg auf eine Anfrage einer 
Landtagsfraktion feststellen konnte (muss-
te), dass die Bruttoalterssicherung und die 
Nettoalterssicherung in drei von vier Mus-
terfällen bei den Rentnern des Vergleichs-
unternehmens höher sind als bei den 
Pensionären des Landes. Nur in einem 
Fall gab es eine Differenz zugunsten des 
Pensionärs, wobei der „Vorsprung“ der 
Versorgung lediglich 17,49 € pro Monat 
ausmachte. Das zu dem Thema der an-
geblich vielen Vorteile der Landesbe-
diensteten.

Der Haushalt 2011 des Bundesverban-
des DRB wurde beschlossen. Er hat im-
merhin eine Größenordnung von knapp 
über einer Million Euro.

Im Juni des Jahres wird der DRB erstmals 
ein (Wochenend-)Seminar für junge Rich-
ter und Staatsanwälte in Berlin durchfüh-
ren. Diskutiert werden die Themenfelder 
„Entwicklung im beruflichen Umfeld“ 
(z. B. Abordnungen, Laufbahnwechsel) 
sowie „Entwicklung im persönlichen Um-
feld“, wobei es hauptsächlich um Verein-
barkeit von Beruf und Familie sowie um 
Ethik im Beruf geht. Der jetzige Justizmi-
nister  Schleswig-Holsteins, Emil Schmal-
fuß, der bis zu seiner Ernennung PrLG in 
Kiel war, ist einer der gewonnenen Refe-
renten bei dieser Veranstaltung. Bei ei-
nem Erfolg dieses Assessoren-Forums soll 
es zu einer festen Einrichtung werden.

www.AK-Finanz.de

Best-Preis-Garantie der AK-Finanz:
Bekommen Sie bei einem anderen Anbieter als Beamter a. L. 
oder unkündbarer Angestellter (i.ö.D.) nachweislich eine 
günstigere monatliche Rate für ein Beamtendarlehen als bei 
uns - bei 12jähriger Laufzeit – (inklusive Überschuss aus der 
Police), erhalten Sie einen 100.-  €-Tankgutschein.

Deichstraße 13a
26434 Wangerland-Horumersiel

Tel. (0 44 26) 9 48 80
Fax (0 44 26) 94 88 99
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beruf aktuell

Treffen der Richterräte 2011
Am 6. 5. 2011 hatte der Hauptrichterrat 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit in NRW 
(HRR), der sich am 17. 1. 2011 neu konsti-
tuiert hatte, zu einem Treffen aller Richter-
räte der ordentlichen Gerichtsbarkeit des 
Landes in die Justizakademie Reckling-
hausen eingeladen. Insgesamt 52 Richter-
räte nahmen an der Veranstaltung teil. Fast 
alle Gerichte des Landes waren vertreten.

Themen waren u. a. das Adhäsionsver-
fahren, insbesondere Flyer „2 in 1“, und 
Richterassistenz.

Der Flyer „2 in 1“ des JM zur Adhäsion 
wurde eingehend erörtert. Nahezu alle 
anwesenden Richterräte erklärten in ver-
schiedenen Bereichen erhebliche Beden-
ken bezüglich der praktischen Verwend-
barkeit des Flyers. Angefangen mit Fragen 
zur Schlüssigkeit eines geltend gemachten 
Schadensersatz-(Schmerzensgeld-)An-
spruchs, über Fragen der Kosten bis hin 
zu Fragen der drohenden Verjährung von 
Ansprüchen eines Geschädigten, wenn 
keine Rechtshängigkeit – aus welchen 
Gründen auch immer – zustandekommen 
sollte, wurde der Inhalt des Flyers breit 

diskutiert. Klargestellt sei, dass nicht das 
Adhäsionsverfahren als solches kritisiert 
wurde, sondern die Art und Weise, wie 
ein Geschädigter – nach Auffassung der 
Richterräte unzureichend – darüber infor-
miert wird, wie er etwaige Ansprüche im 
Adhäsionsverfahren geltend machen und 
durchsetzen kann.

Die Versammlung beschloss, dass der 
HRR die gesammelten Bedenken gegen-
über dem JM formuliert.

In Sachen Richterassistenz wurde klar-
gestellt, dass es seitens des JM keine klas-
sische Pilotierung gibt, sondern tatsäch-
lich ein freiwilliges Ausprobieren von 
möglichen Richter unterstützenden Ge-
schäften geben soll. Die Gerichte, die sich 
an der Maßnahme beteiligen, sollen zwar 
den Abschlussbericht der länder
übergreifenden Arbeitsgruppe (NRW, Ba-
den-Württemberg, Sachsen) zur Grundla-
ge ihrer Forschung machen, aber es ist 
ihnen völlig freigestellt, in welchen Berei-
chen sie Richterassistenz ausprobieren 
wollen. Die Vertreter der Gerichte, die an 
dem Experiment beteiligt sind, berichte-

ten davon, dass sich die Arbeitsgruppen 
gerade erst formiert haben, praktische Er-
gebnisse konnten noch nicht mitgeteilt 
werden. Alle sind sich jedoch jetzt schon 
darin einig, dass es – welches Ergebnis 
auch immer sich biete – keinen daraus 
folgenden Personalabbau geben dürfe.

Ein Punkt wurde besonders hervorgeho-
ben, nämlich dass die Schulung der Ser-
vicekräfte bei einer echten Assistenz aus-
gebaut werden muss.

Weitere Themen waren die elektroni-
sche Zweitakte, die beim LG Wuppertal 
mit offenbar positiven Erfahrungen pilo-
tiert wird, und die vom JM initiierten Ter-
minlisten der Gerichte im Internet. Hier-
bei fragte sich die Runde insbesondere 
nach dem Sinn einer – selbstverständlich 
völlig – anonymisierten Terminsrolle.

Schließlich diskutierte die Versammlung 
noch über ein im Anfangsstadium befind-
liches Vorhaben des HRR, der sich die 
Allgemeinverfügungen des JM zur Beur-
teilung, zur Erprobung und zu Anforde-
rungsprofilen bei bestimmten Funkti-
onsträgern vornehmen wird. Darüber 
wird im Laufe der nächsten Zeit noch zu 
berichten sein.

Bericht aus der Besoldungskommission des DRB
Die Besoldungs-
kommission des 
DRB, die regelmä-
ßig im Herbst eines 
Jahres in der Ge-
schäftsstelle in Ber-
lin zusammen-
kommt, wird von 
dem Präsidiums-
mitglied des DRB, 

DAG Oliver Sporré (Osnabrück), geleitet. 
Neben ihm gehören der Kommission 
VPrFG Hartwig Weber (Sachsen-Anhalt), 
RFG Dr. Frank Engellandt (Schleswig-Hol-
stein), PrLG a. D. Josef Grieser (Bayern) 
und der Verfasser (NRW) an.

Die Besoldungskommission beschäftigte 
sich auf ihrer Sitzung vom 26. 11. 2010 
u. a. mit folgenden Themen: 

Besoldungsstrukturen in den einzelnen 
Bundesländern, Unterstützung der Lan-
desverbände durch den Bundesverband 
in Tariffragen, Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit für Richter und Stellenhe-
bungskonzepte in den einzelnen Bundes-
ländern.

Beim TOP Besoldungsstrukturen wurde 
zunächst die Anregung der Besoldungs-
kommission, die diese auf eine ihrer frü-
heren Sitzungen gegeben hat, im Hinblick 
auf ihre Realisierungsmöglichkeit erörtert. 
Die Besoldungskommission hatte emp-
fohlen, der DRB möge sich für eine Über-
tragung der Ressortzuständigkeiten für die 
Besoldung/Versorgung und für das Dienst-
recht für Richter und Staatsanwälte auf die 
Justizministerien der Länder einsetzen.

Der DRB stellt die Föderalismusreform I 
mit der Forderung auf Rückführung der 
Besoldungs- und Versorgungsaufgaben 
auf den Bund grundsätzlich in Frage. Die 
Kommission hat sich demgegenüber aber 
mit der bloßen Ressortzuständigkeit be-
fasst, um den Justizministern in Bund und 
Ländern mehr politisches Profil zu ver-
schaffen: Der besonderen Situation der 
Justiz entspreche das überkommene, ver-
fassungsrechtlich gebotene System einer 
gegenüber der A-Besoldung getrennten 
R-Besoldung. Das Grundgesetz stelle die 
rechtsprechende Gewalt mit Betonung 
neben die Exekutive und unterscheide 
dementsprechend zwischen den Beam-

ten und den Richtern und halte deshalb 
eine je eigene Ordnung ihrer Rechtsver-
hältnisse für gerechtfertigt. Die besonde-
ren Besoldungsgesetze für Richter nach 
Art. 98 GG müssten sich danach inhalt-
lich von den Besoldungsgesetzen für Be-
amte in derselben Weise unterscheiden 
wie das allgemeine Beamtengesetz von 
dem besonderen Richtergesetz. Eine blo-
ße Wiederholung der für Beamte gelten-
den Regelung sei mit der besonderen 
Stellung der Richter unvereinbar. Das Sta-
tus- und Besoldungsrecht der Richter/
Staatsanwälte habe sich nach dem verfas-
sungsrechtlichen Auftrag vom allgemei-
nen Beamten- und Besoldungsrecht zu 
lösen und selbständig zu ordnen. Der An-
satz der Zuständigkeitsübertragung des 
gesamten richterlichen Status- und Besol-
dungsrechts wurde in der Kommission 
noch einmal erörtert. Im Ergebnis wurde 
festgestellt, dass dieser Vorschlag zurzeit 
keine Chance auf eine praktische Umset-
zung auf der politischen Ebene habe und 
daher nicht weiter verfolgt werden solle.

Im Übrigen haben sich die Besoldungs-
strukturen bei der R-Besoldung im Bund 
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und in den Ländern seit der Föderalismus-
reform in einem unverhältnismäßigen 
Maße auseinanderentwickelt, was seitens 
der Besoldungskommission nicht mehr 
gutgeheißen wird. Die Besoldungsstruk-
turunterschiede führen zu deutlich unter-
schiedlicher Besoldung in den Ämtern der 
R-Besoldung. Zu einem wesentlichen Teil 
beruhen die Strukturunterschiede darauf, 
dass eine Reihe von Bundesländern keine 
bzw. deutlich gekürzte Sonderzahlungen 
(Weihnachtsgeld) leisten. So gewähren 
z. B. die Länder Sachsen-Anhalt, Bremen, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 
Berlin keine auf die Dienstbezüge bezo-
genen Sonderzahlungen mehr, sondern 
allenfalls noch Festbeträge (Berlin, Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein, Saar-
land). Bayern und Baden-Württemberg 
leisten noch Sonderzahlungen in Höhe 
von 56 % bzw. 52 % der monatlich zuste-
henden Dienstbezüge, wobei in Baden-
Württemberg die Sonderzahlung nicht 
mehr mit den Dezemberbezügen gezahlt 
wird, sondern anteilig in Höhe von 1/12 
des Betrages mit den regelmäßigen mo-
natlichen Bezügen. Diese Zahlungsweise 
haben auch weitere Länder, soweit sie 
Sonderzahlungen leisten, umgesetzt 
(Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen).

Nach dem Vorbild des Dienstrechtsneu-
ordnungsgesetzes des Bundes (BGBl I 
2009, 160ff.) haben einige Länder die Le-
bensaltersstufen in der R-Besoldung we-
gen des Verstoßes gegen europäisches 
Richtlinienrecht abgeschafft und stattdes-
sen Erfahrungsstufen eingeführt (Bund, 
Bayern, Baden-Württemberg ab 1. 11. 
2011, Thüringen, Saarland, Hamburg, 
Schleswig-Holstein). Die Anzahl der je-

weiligen Erfahrungsstufen und die Warte-
zeit für einen Aufstieg in ihnen sind im 
Bund und den Ländern unterschiedlich. 
Während einige Länder von einem zwei-
jährigen Rhythmus bei den Erfahrungsstu-
fen ausgehen (z. B. Baden-Württemberg, 
Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen), 
sehen der Bund und andere Länder (z. B. 
Hamburg) acht Erfahrungsstufen mit ei-
nem Aufstiegsrhythmus von zwei, drei 
und vier Jahren vor.

Bei der Frage einer möglichen Unter-
stützung der Landesverbände durch den 
Bundesverband in Tariffragen ist nach 
Ansicht der Kommission ein Handlungs-
bedarf zu erkennen. Deshalb empfiehlt 
sie, dass bei einem entsprechenden Be-
darf der jeweilige Landesverband an den 
Bundesverband herantreten und um Un-
terstützung bitten solle. Ferner wurde als 
Unterstützungsmaßnahme einhellig vor-

geschlagen, zwischen mitgliederstarken 
und mitgliederschwächeren Landesver-
bänden „Patenschaften“ einzurichten, so 
dass auch die mitgliederschwachen Ver-
bände die Struktur und das Know-how 
hätten, die Forderungen der Mitglieder zu 
artikulieren und auch durchzusetzen.

Ein weiteres ausführlich erörtertes The-
ma hat die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit für Richter/Staatsanwälte darge-
stellt. Für Bayern gilt ab dem 1. 9. 2011, 
dass Richter auf Antrag bis zum Alter von 
67 Jahren tätig sein können. Im Grundsatz 
war die Kommission sich darin einig, dass 
der DRB sich nicht gegen eine Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit sperren sollte, 
da auch alle anderen Berufsgruppen in-
nerhalb und außerhalb des öffentlichen 
Dienstes von der Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit betroffen sind. Eine Aus-
nahmeregelung für Richter und Staatsan-

Wer die neue Besoldungsabrechnung 
nicht verstanden hat und wer außerdem 
gespannt ist, was sich mit der 1,9%igen 
Erhöhung zum 1. 1. 2012 ändert, wird 
auf folgender Seite fündig: http://oeffent 
licher-dienst.info/beamte/nw.

Dort gibt es für 2011 und 2012 jeweils 
Berechnungsprogramme, die Ihnen un-
ter Berücksichtigung der Besoldungsstu-
fe, der Altersstufe, der familiären Verhält-
nisse usw. genau ausrechnen, worauf Sie 
sich freuen können. Erläuterungen fin-
den Sie auch auf unserer Internetseite 

„www.drb-nrw.de“ unter dem Stichwort 
„Wissenswertes/Besoldungsfragen“.

Um der Verwirrung vorzubeugen: Das 
Kindergeld müssen Sie zum Auszahlungs-
betrag noch hinzurechnen. Und wenn 
Sie meinen, dass wir alle noch immer 
nicht amtsangemessen besoldet sind: Das 
meinen wir auch! Wir haben im Vorfeld 
der Tarifrunde viel mehr gefordert als Be-
amtenbund & Co. Wenn Sie noch kein 
Mitglied im DRB sein sollten, treten Sie 
ein und unterstützen Sie uns dabei, auch 
für Ihr Gehalt zu kämpfen.

Besoldungsberechnung
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sie selbst fundamental betrifft. Um hier ein Zeichen zu set-
zen, unterstützt der Bund der Richter und Staatsanwälte in 
Nordrhein-Westfalen das Geldwäscheforum. Die Justiz 
muss bereits bei der Planung einer verschärften Geldwä-
schebekämpfung eingebunden werden. Nur so kann es 
handhabbare Rechtswege geben Auch können sich Gerich-
te und Staatsanwaltschaften auf die zu erwartenden Verfah-
ren vorbereiten. Nur so ist aber auch gewährleistet, dass 
trotz wirksamer Strafverfolgung die Rechte der Bürger ge-
wahrt bleiben, insbesondere auch wenn sie zu Unrecht in 
den Fokus der Behörden geraten sind.

Auf dem Geldwäscheforum werden die Referenten aufzei-
gen, wie sich die Folgen der Geldwäsche auf Kriminalität, 
Wirtschaft und Gesellschaft auswirken. Gehen staatliche Er-
mittlungsorgane in Italien, der Schweiz und in den Nieder-
landen gegen den Straftatbestand der Geldwäsche und sei-
ne Auswirkungen abschreckender und effektiver vor? 
Sodann wird die Tagung nachbereitet werden müssen, um 
zu schauen, welche der im Ausland gefundenen Regelun-
gen in Deutschland trotz aller Verschiedenheit in den tat-
sächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen anwend-
bar sind, welche sogar dringend in möglichst kurzer Zeit 
umgesetzt werden sollten.

Zu den Gesprächen und Diskussionen mit Fachleuten aus 
Deutschland und dem europäischen Ausland laden der 
DRB-NRW sowie die anderen Veranstalter, BDK, DStG, 
BDZ und Thomas-Morus-Akademie. Interessierte aus den 
Bereichen der Kriminalpolizei, Justiz, Steuer- und Zollver-
waltung, Anwaltschaft und Fachpresse herzlich ein.

Einen Link auf den zitierten Handelsblatt-Artikel sowie das 
vollständige Programm finden Sie auf unserer Homepage www.
drb-nrw.de.

Flagge zeigen!  
Sofort anmelden!
Die Veranstaltung in Bergisch Gladbach wird von vielen an 
der Bekämpfung der Geldwäsche beteiligten Berufsgruppen 
und Organisationen betrieben, auch vom Bund der Richter 
und Staatsanwälte in NRW. Daher sollte es selbstverständlich 
sein, dass auch Richter und Staatsanwälte in nicht geringer 
Zahl an der Diskussion teilnehmen.

Unsere Meinung ist gefragt, bringen Sie diese ein!

wälte sei dem Bürger nicht zu vermitteln. 
Allerdings müssen Richter und Staatsan-
wälte bei der Frage einer Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit gleich behandelt 
werden, was nach geltender Rechtslage 
in vielen Ländern derzeit nicht der Fall ist. 
Deshalb tritt die Kommission dafür ein, 
allen Angehörigen der Übergangsjahrgän-
ge (1947 bis 1963) ein Wahlrecht einzu-
räumen, bis zum Alter von 67 Jahren tätig 
sein zu können.

Schließlich befasste sich die Kommission 
noch mit den Stellenhebungskonzepten 
in einzelnen Bundesländern. Ein solches 
Konzept existiert bereits in Bayern seit 
dem 1. 1. 2011. Bei neun Amtsgerichten 
in Bayern hat sich demnach die status-
rechtliche Einstufung von Richterämtern 
(Direktoren bzw. Stellvertreter) verbessert. 
Sporré berichtete anschließend vom Stand 
des Stellenhebungskonzeptes in Nieder-
sachsen. Alle Kommissionsmitglieder 

sprachen sich dafür aus, Stellenhebungs-
konzepte in Ländern zu unterstützen, weil 
allein solche statusrechtlichen Ämterhe-
bungen dem Grundsatz der funktionsge-
rechten Ämterzuordnung gerecht werden. 
Allerdings herrschte Einigkeit darüber, 
dass Stellenhebungskonzepte selbstver-
ständlich kein Ersatz für eine amtsange-
messene Besoldung sein können.

VRFG Hans Wilhelm Hahn, 
Düsseldorf

In der Bundesrepublik Deutschland werden nach Angaben der 
FATF („Financial Action Task Force“) jährlich mehr als 50 Milliar-
den Euro kriminell „erwirtschaftet“. Die Geldwäsche geschieht 
im Geheimen und oft grenzüberschreitend.

Kritiker behaupten, dass die deutsche Bundesregierung, aber 
auch die Landesregierungen die dramatischen Dimensionen 
nicht ernst nehmen. Die OECD hat Deutschland in Sachen 
Geldwäschebekämpfung wiederholt kritisiert und die EU-Kom-
mission leitet erneut ein Vertragsverletzungsverfahren ein.

War es nur ein Zufall oder hat bereits die Planung des Geldwä-
scheforums die Bundesregierung aufgeschreckt? Jedenfalls mel-
dete das Handelsblatt am 11. 5. 2011 in seiner Onlineausgabe: 
„Regierung will Geldwäsche stärker bekämpfen“.

In diesem Handelsblatt-Artikel wird der Finanzminister zitiert. 
Wie so häufig, bleibt die Justiz hier bei einem Thema stumm, das 
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Zweiter Amtsrichtertag des DRB-NRW in Mülheim

Das Amtsgericht – die tragende Säule

Mit strahlendem Sonnenschein begrüßte 
der Veranstaltungsort uns Amtsrichterin-
nen und Amtsrichter, gut 70 an der Zahl, 
die am 11. 5. zum 2. Amtsrichtertag zu-
sammentraten. Schon die Themen der 
angebotenen Workshops verhießen eine 
starke Praxisbezogenheit der Veranstal-
tung. Die war auch aus den Grußworten 
von JM Thomas Kutschaty und von unse-
rem Landesvorsitzenden Reiner Linde-
mann, mit denen die Veranstaltung eröff-
net wurde, herauszuhören. Der Minister 
empfahl sich nicht nur mit für die Amts-
richterseele tröstlichen Worten der Aner-
kennung unserer guten und harten, 
bürgernahen Arbeit und unserer Leis-
tungsbereitschaft und -fähigkeit, sondern 
auch mit der Einladung, mit ihm in regem 
Gedanken- und Meinungsaustausch zu 
bleiben. 

Reiner Lindemann erntete Zustimmung 
aus dem Auditorium für seine Ankündi-
gung, nicht viele Worte machen zu wol-
len, da wir als Amtsrichter zum Arbeiten 
hier seien. In diesem Verständnis unseres 
Berufes geeint stürzten wir uns, nach ei-

nem schnellen Kaffee, auf die inhaltliche 
Arbeit in den Workshops.

Generationenwechsel, Richterassis-
tenz, Eildienst

Unter der Leitung von Doris Goß und 
Christian Happe ging es um die Frage, 
wie das Wissen der in den Ruhestand ge-
henden Kolleg-inn-en weitergegeben und 
erhalten werden kann. Der Justiz steht in 
nächster Zeit durch Pensionierungswellen 
eine Erosion von Erfahrung und Hand-
lungswissen bevor, der unbedingt begeg-
net werden muss.

Im Workshop Eildienst, den Heike Kre-
mer und Jörg Werner moderierten, brann-
ten den Teilnehmern viele Fragen und 
Unsicherheiten auf den Nägeln, die nicht 
nur den nächtlichen Eildienst betrafen. 
Die Unzufriedenheit der Amtsrichter mit 
der mangelhaften Organisation und der 
unzureichenden Berücksichtigung der 
Belastung insbesondere der Rufbereit-
schaft war spürbar.

Den dritten Workshop hatten Lydia Nie-
werth und Christian Friehoff übernom-
men. Nachdem die Definition einer ech-

ten Richterassistenz gefunden war, 
beschränkten sich die Teilnehmer ent-
sprechend nicht auf die Forderung der 
Rücknahme der durch Judica/TSJ schlei-
chend eingeführten „Geschäftsstellenas-
sistenz durch den Richter“, sondern ent-
wickelten viele brauchbare Ideen, wie 
eine funktionierende Richterassistenz ge-
schaffen werden kann.

Nach der Mittagspause, die draußen in 
der Sonne zu angeregtem kollegialem 
Austausch genutzt wurde, erarbeiteten 
die Workshopper ihre Thesen, die später 
im Plenum vorgestellt und verabschiedet 
wurden. 

Dass der Amtsrichtertag an Bedeutung 
gewonnen hat, zeigte sich an der Zahl der 
motivierten Teilnehmer und prominenten 
Besucher und der Vielfalt und Aktualität 
der Themen. Nach dem Grußwort des 
Ministers kann davon ausgegangen wer-
den, dass der mit dem 1. Amtsrichtertag 
vor zwei Jahren angestoßene Dialog zwi-
schen Justiz und Politik weitergeführt und 
intensiviert wird. Freuen wir uns also 
schon auf den nächsten Amtsrichtertag 
2013, wir sind gespannt, was und wen wir 
noch erreichen und bewegen können!

Begrüßung durch den Landesvorsitzenden
Der Landesvorsitzende Reiner Lindemann 
führt in seinem Grußwort u. a.*) aus:

Es ist mir eine große Ehre und eine beson-
dere Freude, Sie zum zweiten Amtsrichter-
tag des Bundes der Richter und Staatsan-
wälte in NRW begrüßen zu dürfen.

Wie Sie wissen, veranstaltet unser Lan-
desverband in einem zweijährigen Rhyth-
mus einen Amtsrichtertag, offen für alle 
Richter an den Amtsgerichten im Lande. 
Vor zwei Jahren habe ich hier ausgeführt, 
dass sich die „Hauptlast des Verkehrs der 
juristischen Streitigkeiten auf den Straßen 
der Amtsgerichte“ abspielt. Das gilt nach 
wie vor. Ein Richter am Amtsgericht steht 
an der Front, er ist von Natur aus Einzel-
richter, er muss aushalten. Eben weil der 
Richter am Amtsgericht fast ausschließ-
lich Einzelrichter ist, er die Hauptlast der 
Justizgeschäfte trägt, sollen ihm vermehrt 
Angebote an Fortbildung, Gedankenaus-
tausch sowie Gelegenheit zur Mitwirkung 
an einer funktionierenden Justiz gegeben 
werden. Ein so großer Verband wie der 
Bund der Richter und Staatsanwälte in 

*) für RiStA redigierte Kurzfassung, Lang-
text unter www.drb-nrw.de

NRW ist aufgerufen, sich nach Kräften an 
solchen Maßnahmen zu beteiligen, sich 
einzubringen.

Ein Richter am Amtsgericht steht an 
der Front, er ist von Natur aus Einzel-
richter, er muss aushalten.

In unserem Verband existiert seit dem 
Jahre 2005 neben der bereits damals be-
stehenden Staatsanwaltskommission die 
Amtsrichterkommission. RAG Christian 
Happe, der derzeitige Vorsitzende, leistet 
zurzeit Großartiges, weil er im Hauptamt 
stellvertretender Leiter der Justizakademie 
in Recklinghausen ist. 

Die Mitwirkung an einer funktionieren-
den Justiz ist eine der großen Aufgaben 
eines Verbandes wie dem der Richter und 



10 3/2011

 

drb aktion

Staatsanwälte in NRW. Dabei spielt eine 
ausgesprochen große und wichtige Rolle 
die Verbindung zum Gesetzgeber. In Zei-
ten nach den sog. Konföderalismus-Refor-
men ist die Verbindung zum Landesge-
setzgeber noch wichtiger geworden, als 
sie es bislang schon war. Wichtig ist es 
daher auch, die Belange und Anliegen der 
Richter der Amtsgerichte dem Landesge-
setzgeber möglichst nahezubringen.

Deshalb freue ich mich sehr, die Abge-
ordneten des Landtags begrüßen zu dür-
fen. Wir hatten auch die Abgeordnete für 
den Wahlkreis Mülheim/Ruhr, unserem 
Veranstaltungsort, eingeladen. Minister-
präsidentin Hannelore Kraft konnte je-
doch aufgrund anderer Verpflichtungen 
nicht erscheinen. Darauf haben wir den 
Abgeordneten für den Wahlkreis Mül-
heim/Ruhr II eingeladen. Er ist gekommen 
und unser Gast, ich begrüße besonders 
den MdL und Justizminister Thomas 
Kutschaty.

Wir machen seit Jahren die erfreuliche 
Erfahrung, dass die LT-Abgeordneten für 
regelmäßig wiederkehrende, aber genau-
so auch für spontan verabredete Sachge-
spräche zur Verfügung stehen. Ich meine, 
dass wir bei einem so wichtigen Thema 
wie der Justiz unsere Gesprächsfrequenz 
nicht nur beibehalten, sondern erhöhen 
sollten. Die Probleme, mit denen sich die 
Justiz auseinanderzusetzen hat, sind so 

Jens Gnisa, begrüßen. Er ist heute hier als 
Mitglied des Präsidiums des Bundesver-
bandes des Deutschen Richterbunds, dort 
u. a. für Fragen der Koordination der Lan-
desverbände zuständig.

Nebenbei gesagt: Herr Gnisa ist mein 
Vorgänger im Vorsitz des Landesverban-
des und Initiator der zuvor beschriebenen 
Modellregion Erziehung „FAMOS“. Für 
beides möchte ich ihm an dieser Stelle 
einmal öffentlich „Danke“ sagen.

Bevor ich schließe, möchte ich ganz 
besonders Lydia Niewerth, Dr. Peter 
Laroche und Christian Happe Dank aus-
sprechen. Sie haben maßgeblich diesen 
Amtsrichtertag entworfen und geplant, er 
ist ihr Werk.

Danken darf ich auch den Leitern der 
drei geplanten Workshops, die Christian 
Happe im Rahmen der Erläuterung der Or-
ganisation nachher noch vorstellen wird.

Wir haben kein Beiprogramm etwa mit 
Anstoßvorträgen o. Ä. Wir wollen in den 
Workshops arbeiten, wir sind Amtsrichter.

Deshalb eröffne ich nun den zweiten 
Amtsrichtertag des Bundes der Richter 
und Staatsanwälte in NRW. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass es natürlich auch 
den Ehrengästen eröffnet ist, an den 
Workshops ihrer Wahl teilzunehmen.

Grußwort*) des Justizministers Thomas Kutschaty 

Amtsgerichte sind das Aushängeschild der Justiz
Im Rheinland sagt man, dass alles was 
zweimal geschieht, bereits eine Tradition 

begründet hat. In diesem Sinne freue ich 
mich in besonderer Weise, Ihnen anläss-

vielfältig, dass das Begehren zu noch 
mehr Austausch gerechtfertigt erscheint.

Die Mitwirkung an einer funktionie-
renden Justiz ist eine der großen Auf-
gaben des DRB. 
Dazu gehört sowohl die Verbindung 
zum Gesetzgeber als auch zu den Kom-
munen.

Von der Stadt Mülheim/Ruhr, die die 
Gastgeberin unserer Veranstaltung ist, be-
grüße ich herzlich Herrn Bürgermeister 
Püll. Die Zusammenarbeit auch mit den 
Kommunen ist für uns enorm wichtig, nur 
beispielhaft sei das Thema Jugendkrimi-
nalität, insbesondere unter dem Gesichts-
punkt der Prävention erwähnt.

In diesem Zusammenhang darf ich kurz 
auf eine weitere Initiative des Bundes der 
Richter und Staatsanwälte in NRW, der 
sogenannten Modellregion Erziehung 
„FAMOS“, gestartet am 8. 3. 2010 in Pa-
derborn, hinweisen. Bei dieser Initiative 
handelt es sich um den größten Feldver-
such Deutschlands zur Überprüfung von 
Präventionsprogrammen zur Stärkung der 
elterlichen Erziehungskompetenz. Ein 
Programm, an dem sich neben anderen 
Ministerien und Verbänden auch das Jus-
tizministerium des Landes NRW beteiligt.

Last, aber überhaupt nicht least, darf ich 
den Vizepräsidenten des LG Paderborn, 

lich des nunmehr zweiten Amtsrichterta-
ges des Bundes der Richter und Staatsan-
wälte in NRW die besonderen Grüße der 
Landesregierung zu dieser Veranstaltung 
zu übermitteln.

Es geht heute um die Amtsrichter, aber 
lassen Sie mich zuvor einige Worte ganz 
allgemein zu unserer Justizwelt sagen: 

Die nordrhein-westfälische Justiz ist 
reich an Mitarbeiter-inne-n mit wertvol-
len Kenntnissen und Erfahrungen, die es 
zu würdigen und weiter zu entfalten gilt. 
Viele engagierte und liebenswerte Men-
schen, die ich inzwischen persönlich ken-
nengelernt habe, haben mich mit ihrem 
hohen Einsatz und großem Verantwor-

*) für RiStA redigierte Kurzfassung, Lang-
text unter www.drb-nrw-de 
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liche Zivilsachen erledigt haben, haben 
die Amtsrichter-innen im selben Zeitraum 
312 000 Zivilsachen erledigt. Und sie ha-
ben diese Verfahren nicht nur erledigt, 
sondern qualitativ hochwertig und zügig 
bearbeitet und dadurch sicherlich zum 
Vertrauen der Menschen, aber auch der 
Unternehmen in die Justiz beigetragen. 

Unsere Amtsgerichte in NRW sind außer-
ordentlich leistungsfähig, bürgerfreundlich 
und bürgernah. Bürgernähe setzt aber 
auch voraus, dass die Justiz in der Fläche 
präsent bleibt. Deshalb werde ich mich 
weiter mit allen Kräften dafür einsetzen, 
dass es weitere Schließungen von Gerichts-
standorten nicht geben wird. Ich werde 
dafür Sorge tragen, dass Verwaltungsauf-
wand reduziert und die Rechtspflege im 
Interesse der Bürger gestärkt wird. Gerade 
dort, wo es für die Menschen in unserem 
Land um unmittelbare und existenzielle 
Probleme geht, ist der amtsgerichtliche 
Aufgabenbereich gefordert. 

Die Leistungsfähigkeit der Amtsgerichte 
auf der einen Seite und ihre ausgeprägte 
Bürgernähe auf der anderen Seite sind 
wesentliche Grundlagen für das Vertrau-
en, das die Menschen, aber auch die Un-
ternehmen der Justiz in NRW entgegen-
bringen.

Eine gut funktionierende, insbesondere 
effiziente, moderne und schnelle Justiz ist 
ein wesentlicher Standortfaktor auch für 
die Wirtschaft. Die Justiz in NRW ent-
spricht diesen Anforderungen in beson-
derer Weise. Nach alledem kann man 
feststellen, dass das Amtsgericht eine der 
tragenden Säulen der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit, wenn nicht sogar die tragen-
de Säule darstellt. Dass die Justiz bei den 
Bürger-inne-n, aber auch bei den Unter-
nehmen ein hohes Ansehen und Vertrau-
en genießt, ist sicherlich Ihnen als Amts-
richter-inne-n in besonders hohem Maße 
zu verdanken.

Uns alle verbindet das gemeinsame 
Streben nach Gerechtigkeit. Schließlich 
gehören die Sicherung des Rechtsfriedens 
in unserer Gesellschaft und die Durchset-
zung der Gerechtigkeit zu unseren vor-
nehmsten Aufgaben. Wir allesamt stehen 
in der Verpflichtung, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass die nordrhein-
westfälische Justiz für alle Bürger eine ef-
fektive Rechtsprechung und zügige Voll-
streckung auf hohem Niveau bietet. 

Ich bitte Sie alle, hieran weiter tatkräftig 
mitzuwirken. Und das tun Sie auch heute 
und hier: Ich begrüße es sehr, dass Sie 

sich im Rahmen dieser Veranstaltung in 
Workshops mit dem anstehenden Gene-
rationenwechsel im Rahmen des demo-
graphischen Wandels, der Organisation 
des Eildienstes und der Richterassistenz 
befassen. Das sind Themen, die über den 
Tag hinausweisende Bedeutung für die 
Justiz haben. Ich bin daher sehr an den 
Ergebnissen Ihrer Diskussionen interes-
siert und ich lade Sie herzlich ein, ge-
meinsam an Lösungen der anstehenden 
Herausforderungen zu arbeiten, um unse-
re Justiz in NRW zukunftsfähig zu ma-
chen und zu halten.

Gemeinsam Lösungen für die Justiz 
finden

Ich wünsche Ihnen einen fruchtbaren Ge-
dankenaustausch, danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit und freue mich auf die Fort-
setzung des bereits zur Tradition gewor- 
denen Amtsrichtertages in zwei Jahren.

Gutes Gelingen!

tungsbewusstsein beeindruckt. Hört man 
den Mitarbeiter-inne-n genau zu und sieht 
man sich ihren Arbeitsalltag genauer an, 
bleibt einem eines nicht verborgen: Die 
Justiz ist sehr leistungsfähig, in weiten Tei-
len ist sie leider aber auch hoch belastet. 
Dabei entspringt die hohe Belastung nicht 
nur einem subjektiven Empfinden, sie 
wird auch durch das Personalbedarfsbe-
rechnungssystem PEBB§Y bestätigt. Über 
die gesamte Justiz hinweg besteht in allen 
Dienstzweigen, sei es bei den Richtern, 
Rechtspflegern, Staatsanwälten, Amtsan-
wälten, Serviceeinheiten oder Wacht-
meistern eine z. T. deutlich über 100 % 
liegende Belastung. Bei einer detaillierten 
Betrachtung der einzelnen Justizbereiche 
muss man aber auch feststellen: die Zah-
len sind nicht überall gleich hoch. Hier 
gilt es anzusetzen und im Wege interner 
Ausgleichsmaßnahmen für eine ausgewo-
gene Belastung zu sorgen. Dazu gehört 
auch, dass die ordentliche Gerichtsbarkeit 
ganz aktuell der notleidenden Sozialge-
richtsbarkeit im Wege der Abordnung 
junger Kollegen einige Kräfte ausleiht. 

Die ordentliche Gerichtsbarkeit muss 
der Sozialgerichtsbarkeit einige Kräfte 
ausleihen.

Wenn es um Belastungsreduzierung 
geht, kann ich Forderungen nach neuen 
Stellen gut nachvollziehen; auch ich wür-
de solches begrüßen. Angesichts der 
schwierigen Haushaltssituation des Lan-
des und der Notwendigkeit zur Haus-
haltskonsolidierung ist eine wirklich 
durchgreifende Verbesserung der Belas-
tungssituation durch Maßnahmen im Lan-
deshaushalt, insbesondere neue Stellen, 
derzeit nicht finanzierbar. Dies bedeutet 
aber nicht, dass es für die Justiz in dieser 
Legislaturperiode keinerlei Haushaltsver-
besserungen geben wird. 

Ihrer Einladung bin ich insbesondere 
deshalb gern gefolgt, weil sie mir eine 
willkommene Gelegenheit gibt, mit eini-
gen Worten die herausragende Bedeu-
tung der Amtsgerichte für das Vertrauen 
der Menschen und der Unternehmen in 
die Justiz NRW zu würdigen.

In Nordrhein-Westfalen leisten die Mit-
arbeiter-innen der Amtsgerichte an insge-
samt 130 Standorten ihren Dienst. Die 
Amtsgerichte sind, was Leistungsfähigkeit 
und Bürgerorientierung angeht, das Aus-
hängeschild der Justiz. Dabei steht die 
Tätigkeit der Amtsgerichte in der Medien-
berichterstattung nur selten im Vorder-
grund. Ein Beispiel: Während im Jahre 
2010 die Landgerichte 96 700 erstinstanz-
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Workshop Generationenwechsel/Wissenstransfer
Der Workshop begann mit einer interes-
santen Einführung in das Thema Genera-
tionenwechsel in der Justiz NRW durch 
RinAG Doris Goß (Meschede). Sie stellte 
die erheblichen Auswirkungen auf die 
Justiz vor dem Hintergrund der Zahlen 
von Neueinstellungen in den letzten Jah-
ren dar. Die Teilnehmer waren sich schnell 
darüber einig, dass in der Situation einer 
Pensionierungswelle dringend über For-
men des Wissenstransfers nachgedacht 
werden muss. Dabei geht es weniger um 
rechtliche Kenntnisse, die bei den neu 
eingestellten Kolleg-inn-en vorhanden 
sind, als um die Vermittlung des Hand-
lungswissens. Ein Teilnehmer formulierte 
plakativ: „die jungen Richter müssen ler-
nen, wie sie die Akte vom Tisch kriegen 
und das lernt man nicht allein aus Bü-
chern“.

Die Teilnehmer näherten sich dann dem 
Thema durch einen  Erfahrungsaustausch 
über bereits praktizierte Formen des Wis-
senstransfers. In diesem Rahmen stellte 
RAG Jürgen Mannebeck (Köln) das dort 
eingeführte Mentorenmodell vor. Das Köl-
ner Modell setzt einen erfahrenen pensio-
nierten Richter als Ansprechpartner für 
junge Richter ein. Ihm steht ein Büro inklu-
sive technischer Ausstattung im Gericht 
zur Verfügung. Auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrages ist der Mentor 
täglich im Gericht ansprechbar und telefo-
nisch erreichbar. Dabei steht im Vorder-
grund, den jungen Kollegen anhand der 
konkreten Akte Hilfestellung zu geben.

Ein weiterer Teilnehmer berichtete, dass 
beim AG Hagen regelmäßige Bespre-
chungsrunden in der Familienabteilung 

eingeführt worden sind, um für neue Kol-
legen die aktuellen Fragen des Familien-
rechts zu beleuchten und Fragen zu be-
antworten. Gleichzeitig tauschen sich die 
erfahreneren Kollegen in diesen Runden 
aus.  Kollegen aus „kleineren“ Gerichten, 
die an ihrer Behörde keinen Ansprech-
partner haben, wird ebenfalls die Gele-
genheit gegeben, an diesen Bespre-
chungsrunden teilzunehmen. 

Als weitere Möglichkeiten des Wissens
transfers wurde über die Gruppen der 
kollegialen Beratung und die Möglichkeit 
der Intervision berichtet, um den Wissens
transfer z. B. auch auf den Bereich der 
mündlichen Verhandlung auszudehnen. 
Ebenfalls existieren auf Ebene des Bun-
desverbandes des Deutschen Richterbun-
des Web 2.0 Ansätze in Form eines Wikis 
und eines Internetforums für junge Rich-
ter-innen.

In einem nächsten Schritt begaben sich 
die Teilnehmer auf Vorschlag der beiden 
Moderatoren in ein Brainstorming über 
die Frage, wie eine ideale Situation des 
Wissenstransfers aussehen müsste. Da-
bei kristallisierte sich ein 2-Säulen-Mo-
dell als bevorzugte Lösung heraus. Die 
erste Säule besteht dabei aus einer Be-
treuung des einzelnen neuen Kollegen 
durch einen Ansprechpartner oder Men-
tor, flankiert durch die zweite Säule in 
Form von regelmäßigen Besprechungen 
innerhalb der jeweiligen Abteilungen. 
Wichtig war den Teilnehmern dabei, 
dass diese Betreuung ortsnah und mög-
lichst konkret am einzelnen Fall erfolgt. 
Die Wiedereinführung der so genannten 
„Richterkindergärten“ am OLG-Sitz wur-

de auch aufgrund des erheblichen Auf-
wandes nicht befürwortet.

Weiter wurde schnell klar, dass die 
wichtige Aufgabe des Wissenstransfers 
nicht allein auf den guten Willen einzel-
ner setzen kann. Für diese zeit- und ar-
beitsaufwändige Einarbeitung muss eine 
Entlastung ermöglicht werden. Aus Sicht  
der Teilnehmer muss für die Einarbeitung 
neuer Kollegen, die unzweifelhaft eine 
richterliche Aufgabe ist, ein Pebb§y-
Produkt geschaffen werden. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass die Ausbildung von 
Referendaren im Rahmen von Pebb§y 
Berücksichtigung findet, nicht aber der 
Wissenstransfer an den elementar wichti-
gen Nachwuchs der Justiz. 

Alternativ können – wie im Kölner Mo-
dell praktiziert – pensionierte Kollegen im 
Rahmen von Dienstleistungsverträgen 
eingesetzt werden. Dafür könnten mögli-
cherweise auch neue Modelle in einer 
Kombination von Altersteilzeit und 
Dienstleistungsverträgen geschaffen wer-
den. Auch wäre es sehr wünschenswert, 
wenn im Rahmen der Personalplanung 
grundsätzlich eine zeitliche Überschnei-
dung zwischen dem vor der Pension ste-
henden Richter und seinem Nachfolger 
berücksichtigt werden könnte.

Ein ganz zentraler Punkt im Rahmen je-
der Form von Betreuung durch Mentoren 
ist die Auswahl der Kolleg-inn-en. Um 
hier auch schon den Eindruck der „Ver-
waltungsnähe“ zu vermeiden, favorisierte 
der Workshop eine Auswahl über die ört-
lichen Richterräte. Die Unabhängigkeit 
des Mentors von Beurteilungsstrukturen 
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wurde allgemein als unverzichtbar angesehen, um eine unbe-
fangene und offene Gesprächskultur zu ermöglichen.

Die Workshopteilnehmer formulierten einhellig den dringen-
den Appell an die Justizverwaltung, sich dem Thema Wissens
transfer intensiver zu widmen. Dieses Thema sollte strukturell 
aufgestellt und nicht der Initiative einzelner Kollegen überlas-
sen werden.

Christian Happe, zzt. JAK Recklinghausen
Doris Goß, Meschede

Workshop Eildienst
Amtsrichter unzufrieden mit den organisatorischen Rah-
menbedingungen und dem Belastungsausgleich

Die Teilnahme von 28 Amtsrichter-innen*) spiegelt das große 
Interesse an dem Thema Eildienst wider. Die folgende Diskus-
sion machte deutlich, dass dieser Bereich amtsrichterlicher Ar-
beit nach wie vor zahlreiche Gemüter erregt.

Die beiden Moderatoren führten zunächst mit einem Impuls-
referat in das Thema ein. In Kürze wurden die BVerfG-Recht-
sprechung dazu seit Anfang des neuen Jahrtausends (zuletzt 
Beschluss v. 24. 2. 2011 – 2 BvR 1596/10, 2 BvR 2346/10 –) 
sowie die Entscheidungen des 3. und 4. Senats des OLG Hamm 
aus dem Jahr 2009 angesprochen. Auch die in der bisherigen 
Diskussion kaum behandelte Problematik des Haftungsrisikos 
des Ermittlungsrichters (vgl. Caspari, DRiZ 2010/348 ff.) wurde 
beleuchtet. Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass nach 
Pebb§y für den richterlichen Bereitschaftsdienst pro Jahr und 
Amtsgericht generell 25 600 Minuten angesetzt werden. 

Anschließend berichtete RAG Gerrit Zengerling, Bielefeld, 
über die personellen und organisatorischen Auswirkungen des 
beim AG Bielefeld als Folge der Entscheidung des 3. Senats des 
OLG Hamm vom August 2009 eingerichteten nächtlichen Be-
reitschaftsdienstes.

Solchermaßen auf das Thema eingestimmt, begann unter den 
Teilnehmern schnell eine muntere Diskussion.

Am meisten interessierten die Rahmenbedingungen des Eil-
dienstes. Dabei setzte die Diskussion bei der Frage an, wie An-
träge durch die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft zum Richter zu 
gelangen haben. Viele Teilnehmer berichteten von telefonischer 
Antragstellung vornehmlich durch die Polizeidienststellen. 
Schnell waren die Teilnehmer sich einig, dass die schriftliche 
Übermittlung des Antrags an den Eildienstrichter den Regelfall 
darstellen muss. Nur die schriftliche Übermittlung der Anträge 
werde dem Rechtsstaatsprinzip gerecht, das eine Überprüfbar-
keit der Entscheidung und damit auch des zu Grunde gelegten 
Sachverhalts fordere. Nur im Falle schriftlicher Antragstellung 
und Beschlussfassung werde sichergestellt, dass Übertragungs- 
und Verständnisfehler, die bei einer telefonischen Antragswei-
tergabe auf Seiten der antragstellenden Behörde bzw. des Eil-
dienstrichters entstehen können, ausgeschlossen seien. Dem in 
diesem Zusammenhang von den Polizeibeamten vielfach geäu-
ßerten Hinweis auf die Einschränkung des Ermittlungserfolgs in-

*) aus Gründen besserer Lesbarkeit wird nachfolgend lediglich die männ-
liche Schreibweise verwendet
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folge Zeitverzögerung durch schriftliche 
Abfassung eines Vermerks könne mit Hin-
weis auf „Gefahr in Verzug“ begegnet 
werden. Gerade bei jüngeren bzw. uner-
fahrenen Richtern werde durch die telefo-
nische Übermittlung eines Antrags ein er-
heblicher Druck erzeugt, antragsgemäß 
zu entscheiden. Die schriftliche Übermitt-
lung von Anträgen gewährleiste darüber 
hinaus, dass die Tätigkeit des Ermittlungs-
richters pensenmäßig erfasst werde, was 
im Falle telefonischer Übermittlung viel-
fach nicht der Fall sei.

In technischer Hinsicht wurde gefordert, 
dass der Dienstherr die technischen Vor-
aussetzungen für eine moderne Ausstat-
tung des Eildienstes schaffe. Derzeit wer-
de der Eildienst entweder von zuhause 
auf telefonische Anforderung oder im 
Wege des Präsenz-Eildienstes im Ge-
richtsgebäude oder einem anderen 
Gebäude durchgeführt. Die viel gelobte 
Mobilität durch die von den Gerichtsver-
waltungen angeschafften Diensthandys 
gehe vielfach ins Leere, da bereits jede 
Autofahrt mit dem Dienst-Handy den Be-
reitschaftsrichter der Gefahr eines Buß-
geldes aussetzt. Ein UMTS-fähiges, kom-
paktes Netbook mit Mobil-Drucker würde 
eine wesentlich flexiblere Ausgestaltung 
des Eildienstes ermöglichen. Der Richter 
könne sich mit einer derartigen Ausstat-
tung während des Eildienstes freier bewe-
gen als derzeit und hätte die auf dem 
Kompakt-Rechner gespeicherten Formu-
lare stets griffbereit. Ebenso wurden E-
Mail-fähige Handys als Mindesterforder-
nis für die Übermittlung schriftlicher 
Anträge genannt, wobei es Aufgabe des 
Dienstherrn sei, unter dem Gesichtspunkt 
der Datensicherheit sicheren E-Mail-Ver-
kehr zu gewährleisten. 

Im Zusammenhang mit der technischen 
Übermittlung von Anträgen wurde vorge-
schlagen, dass der Deutsche Richterbund 
zusammen mit dem Innenministerium 
Standards für die Gestaltung des Eildiens-
tes schaffen solle.

Die weitere Diskussion zeigte, dass ins-
besondere größere Amtsgerichte Präsenz-
Eildienste eingerichtet haben. In mehre-
ren Fällen wurde der Eildienst in Räumen 
der Polizei ausgeübt. Teilweise seien die-
se Räume als Außenstelle des jeweiligen 
Amtsgerichts gekennzeichnet, teilweise 
nicht. In beiden Fällen könne bei Außen-
stehenden der Eindruck entstehen, dass 
der Ermittlungsrichter der Erfüllungsgehil-
fe der Polizeibehörde sei. Die Gewalten-
teilung erfordere auch eine klare räumli-
che Unterscheidbarkeit nach Polizei- 

dienststelle und Gericht. Hinzu komme, 
dass in den Polizeidienststellen nicht die 
Möglichkeit besteht, auf Akten zurückzu-
greifen, und auch auf die elektronische 
Bibliothek (Juris, Beck) verzichtet werden 
muss. Es herrschte daher Einigkeit bei der 
Forderung, auch Präsenz-Eildienst künftig 
in den jeweiligen Gerichtsgebäuden aus-
üben zu können. Gleichzeitig sei ausrei-
chende personelle Unterstützung durch 
Wachtmeister und Servicekräfte durch 
die Gerichtsverwaltungen zu gewährleis-
ten. Richterlicher Eildienst sei vom Ge-
setzgeber vorgeschrieben, daher habe 
der Dienstherr auch die notwendigen 
Rahmenbedingungen zu dessen ord-
nungsgemäßen Durchführung zur Verfü-
gung zu stellen. Ob der Eildienst generell 
im Sinne einer Rufbereitschaft oder als 
Präsenz-Eildienst ausgestaltet sein solle, 
solle auf die örtlichen Gegebenheiten, 
insbesondere auf den Bedarf an Eildienst-
Tätigkeiten abgestimmt werden.

Ein weiteres Thema war die Frage, wel-
che Richter zum Eildienst herangezogen 
werden sollen. Die grundsätzliche Heran-
ziehung der Landrichter zum Bereit-
schaftsdienst wurde einhellig befürwortet 
und der Dienstherr aufgefordert, die not-
wendigen gesetzlichen sowie organisato-
rischen Voraussetzungen zu schaffen. 
Kontrovers wurde dagegen erörtert, ob 
Proberichter erst nach zwölfmonatiger 
Dienstzeit Eildienst leisten dürfen. Dabei 
wurde auf die Regelungen der §§ 23 b 
Abs. 3 S. 2, 23 c Abs. 2 S. 2 GVG abge-
stellt, die vorsehen, dass Proberichter erst 
nach Ablauf von zwölf Monaten mit Fa-
milien- und Betreuungssachen befasst 
werden dürfen. Der Vorschlag, Probe-
richter generell erst nach Ablauf von zwölf 

Monaten in den Eildienst mit einzubezie-
hen, fand letztlich keine Mehrheit, da Eil-
entscheidungen in Familien- und Betreu-
ungssachen sehr selten seien. Hier sei der 
Gesetzgeber zur Klarstellung aufgerufen. 
Einigkeit herrschte dagegen, insbesonde-
re bei größeren und großen Amtsgerich-
ten, den Eildienst nach Sachgebieten auf-
zuteilen, da bei diesen Gerichten ohnehin 
stets mehrere Richter Eildienst gleichzeitig 
versehen müssten.

Die weitere Diskussion widmete sich 
dem Belastungsausgleich. Gleich zu Be-
ginn wurde festgestellt, dass richterliche 
Anordnungen nach dem PolG NW pen-
senmäßig derzeit nicht erfasst werden. 
Der Dienstherr wird aufgefordert, hierzu 
umgehend Abhilfe zu schaffen. Insgesamt 
wurde die Berücksichtigung der aufge-
wandten Eildienstzeit insbesondere am 
Wochenende im Richterpensum als un-
befriedigend empfunden. Ein Vergleich 
mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst 
wurde gezogen. Es wurde gefordert, den 
Eildienst als eigenes Pebb§y-Produkt zu 
erfassen. Dabei müsse – anders als bisher 
– Berücksichtigung finden, dass größere 
Amtsgerichte den Eildienst mit höherem 
Personalaufwand absolvieren müssten als 
mittlere und kleinere. Mehr Eildiensttätig-
keit falle wegen § 162 I StPO bei den 
Amtsgerichten an, in deren Bezirk die StA 
ihren Sitz hat. 

Die Teilnehmer hätten gerne noch 
weiter diskutiert, Themen gab es noch 
genug. Wegen Zeitablaufs musste die 
Diskussion an dieser Stelle jedoch abge-
brochen werden.

RinAG Heike Kremer, Köln
RAG Jörg Werner, Geldern
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Workshop Richterassistenz
Was versteht man eigentlich unter „Rich-
terassistenz“? Um diese Frage kreiste im-
mer wieder die Diskussion in der Arbeits-
gruppe.

Nach kurzer Analyse wurde deutlich, dass 
man diesen Begriff auf drei Ebenen der 
richterlichen Arbeitswelt beziehen kann:

1. �die Ebene der Ausstattung des Arbeits-
platzes mit Arbeitsmitteln und deren 
Wartung (insbesondere mit Computern 
nach dem aktuellen Stand der Technik, 
einer gut funktionierenden Software, aber 
auch mit Literatur, Schreibzeug etc.), 

2. �die Ebene der Erstellung und der Umset-
zung von Verfügungen (Aktenebene) 

3. �die Ebene echter inhaltlicher Zuarbeit 
(wie sie z. B. durch wissenschaftliche 
Mitarbeiter oder gut qualifizierte Refe-
rendar-innen in der Wahlstation erfol-
gen kann).

„Richterassistenz bedeutet eine organi-
satorische, technische und inhaltliche Un-
terstützung zur richterlichen Entschei-
dungsfindung durch qualifizierte Kräfte.“ 
lautet folgerichtig die Definition, auf die 
sich die Arbeitsgruppe in ihrem Ab-
schlusspapier verständigt hat.

Herkömmlicherweise wird indes unter 
dem Begriff „Richterassistenz“ lediglich 
erörtert, inwiefern die tägliche Arbeits-
routine eines Richters auch Tätigkeiten 
umfasst, die nicht zwingend von einem 
Richter ausgeführt werden müssen und 
deshalb zu seiner Entlastung auf andere 
Mitarbeiter übertragen werden können 
bzw. sollen (2. Ebene). Von dieser Vorstel-
lung ist jedenfalls der Abschlussbericht 
der länderübergreifenden Arbeitsgruppe 
von Baden-Württemberg, NRW und 
Sachsen geprägt. 

Wenngleich die 21 Personen umfassen-
de Arbeitsgruppe (darunter auch die als 
Gast teilnehmende rechtspolitische Spre-
cherin der LT-Fraktion der Grünen, Dag-
mar Hanses) aus aktuellem Anlass hier ei-
nen Schwerpunkt gesetzt hat, war sie sich 
schnell einig, dass dies begrifflich zu kurz 
gegriffen ist; geht es in diesem Sinne doch 
zumeist nur um die Rückverlagerung von 
Aufgaben, die eigentlich ohnehin von der 
Serviceeinheit zu erledigen wären. 

Die derzeit häufig anzutreffende Praxis 
der (Mit-)Erledigung von originären Ge-

schäftsstellenaufgaben durch den Richter 
kann daher auch treffender mit „Ge-
schäftsstellenassistenz (durch den Rich-
ter)“ beschrieben werden, deren Rück-
gängigmachung keine „echte“ Richter- 
assistenz ist.

In der Diskussion wurde deutlich, dass 
in der bestehenden Arbeitswelt die recht-
lichen Regelungen zur Aufgabenvertei-
lung zwischen Geschäftsstelle und Rich-
ter (z. B. § 4 Geschäftsstellenordnung) 
häufig unbekannt sind oder bei der Orga-
nisation der täglichen Arbeitsabläufe ig-
noriert werden. Eine solche klare Aufga-
benzuweisung nach Maßgabe der 
bestehenden Vorschriften lassen auch die 
aktuellen Formulare in Judica/TSJ vermis-
sen, die oftmals von den Richtern Verfü-
gungen abverlangen, die nach der Ge-
schäftsstellenordnung eindeutig den 
Serviceeinheiten zugewiesen sind. 

Die Arbeitsgruppe hielt es daher für 
sinnvoll, wenn die Serviceeinheiten die 
ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 
selbstständig erledigen könnten und wür-
den, damit der Richter wieder mehr Zeit 
hat, sich seiner eigentlichen Tätigkeit – 
der Rechtspflege – zu widmen. Dies setzt 
allerdings voraus, dass im Unterstützungs-
bereich das dazu erforderliche Personal 
zur Verfügung gestellt und durch Aus- 
und Fortbildung entsprechend qualifiziert 
wird. 

Gleichzeitig bestand Einigkeit dahin, 
dass eine gut funktionierende Zusammen-
arbeit ungeachtet formaler Zuständig-
keitszuweisungen nur dann gelingen 
kann, wenn beide Teile Verständnis für 
die jeweils andere Seite des Schreibti-
sches haben und ihre Arbeitsweisen nach 
Möglichkeit entsprechend einrichten.

In der Arbeitsgruppe berichteten Kolle-
gen auch über ihre positiven Erfahrungen 
mit Serviceeinheiten, die nach Rückspra-
che mit den Richtern weitere Aufgaben 
selbstständig erledigen. Während sich der 
Aktenumlauf erheblich senkte, stieg bei 
den Servicekräften die Motivation und 
die Arbeitszufriedenheit.

Denkbar ist auch, dass Unterstützungs-
kräfte (Serviceeinheiten?) nach Absprache 
mit dem Richter Telefon- und Terminma-
nagement übernehmen. Dies setzt einer-
seits eine durch kontinuierliche Zusam-
menarbeit mit den eingesetzten Kräften 
möglich gewordene Abstimmung der Ar-

beitsabläufe voraus und erfordert ande-
rerseits eine Besoldungsstruktur für den 
nachgeordneten Bereich, die eine qualifi-
zierte Zusammenarbeit angemessen be-
rücksichtigt.

Eine weitaus interessantere Diskussion 
drehte sich um die Fragen, ob eine inhalt-
liche Zuarbeit erforderlich, wünschens-
wert und machbar ist und wer diese leis-
ten soll (3. Ebene). Ausgangspunkt aller 
Überlegungen ist die richterliche Unab-
hängigkeit und die Kernaufgabe des Rich-
ters – die Entscheidungsfindung. So war 
schnell ein weiteres Postulat gefunden, 
das jeder Diskussion über eine inhaltliche 
Richterassistenz voranzustellen ist: „Rich-
terassistenz muss unter Berücksichtigung 
der richterlichen Unabhängigkeit sicher-
stellen, dass die volle Entscheidungshoheit 
beim Richter verbleibt.“ 

Zur Unterstützung können bekanntlich 
Sachverständige hinzugezogen werden. 
Soll weitere (fachfremde) Hilfe in An-
spruch genommen werden? Beispiel 
Wirtschaftsjuristen. Sollen für Gutachten-
entwürfe, Aktenauszüge, Literaturrecher-
che u. Ä. Unterstützungskräfte hinzuge-
zogen werden? Und wer kann und soll 
das leisten? Nach kurzem Ideenaustausch 
konnte der Ausgangspunkt deutlicher fi-
xiert werden. Es ist eindeutig: „Eine Abga-
be von richterlichen Aufgaben ist keine 
Assistenz, sondern eine Aushöhlung der 
bewährten Justizstrukturen.“

Jede denkbare Form von inhaltlicher 
Unterstützung richterlicher Tätigkeit (z. B. 
durch fachübergreifende Beratung im Sin-
ne eines institutionalisiert verfügbaren 
Sachverständigenwissens oder durch ei-
nen zu organisierenden Pool besonders 
qualifizierter „Referendarassistenten“) 
wird sich an diesen Voraussetzungen ori-
entieren müssen.

Viele offene Fragen, die in der Arbeits-
gruppe nicht abschließend geklärt wer-
den konnten. Eine spannende Diskussion, 
die in Wechselwirkung zum Berufsbild 
des (Amts-)Richters steht und der wir uns 
in der Zukunft noch intensiver widmen 
sollten. 

Lydia Niewerth, AG Bonn
Christian Friehoff, AG Rahden
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Eine Begehrensvorstellung

Arbeitsplatz 2015 – Wahn oder Effizienzsteigerung?
Guten Morgen, liebes Büro.

Die Tür öffnet sich nach der jährlichen 
Fortbildungswoche auf Knopfdruck. Ins 
Gebäude kam ich schnell, durchgewinkt 
vom Wachtmeister, der hier immer Dienst 
tut, mit seiner Kollegin; auch im Urlaub ist 
immer einer da, der mich kennt. Keine 
zeitraubende Suche nach Chip oder 
Dienstausweis. Der Kollege mit dem Roll-
stuhl kommt gerade aus dem Fahrstuhl, 
als ich aus dem Treppenhaus komme; die 
Bewegung lasse ich mir nicht nehmen, 
bei dem hellen, breiten Treppenhaus 
macht das sogar Freude; der Kollege freut 
sich aber sehr über den flotten, breiten 
Aufzug, sagt er.

Mein PC läuft schon, als ich eintrete; hat 
der Servicemitarbeiter gemacht, der je-
den Morgen vor Dienstbeginn die up-
dates kontrolliert und Datensicherung 
betreibt. Kennwort eingegeben, Tasche 
abgestellt und schon ist alles aufgebaut, 
was ich zum Arbeiten brauche. Diese 
neuen, schlanken Rechner sind einfach 
prima. 

Jetzt muss ich mich beeilen, das Dezer-
nat vorzusichten, damit ich der Service-
kraft gleich die Verfügungen nennen 
kann, die sie am PC eingibt, das Versäum-
nisurteil, die Zustellung, aus der Vertre-
tung den Widerruf der Strafaussetzung 
zur Bewährung ... toll, dass BZR-Auszug 
und EMA-Auskunft immer schon dem 
Vorgang beiliegen. Oh –schwieriger Fall! 
Hier muss ich gleich eine Rechtspre-
chungsrecherche in Auftrag geben, schon 
mal notieren. 

Gerade wurde im Nachbarzimmer, wo 
der Laser-Drucker unter Schutzatmosphä-
re läuft, mein Druckauftrag ausgeführt; 
ich kann gar nicht glauben, dass diese 
Schwermetall, Feinstaub und Ozon aus-
spuckenden Dinger früher im einzelnen 
Dienstzimmer lärmten und jede andere 
Tätigkeit während des Druckvorgangs un-
möglich machten.

Jetzt kommt das Papierformular zum 
Unterzeichnen, getragen von der neuen 
Botin. Unglaublich, wie schnell die Arbeit 
durch das viele Personal geworden ist. 
Der neue Justizminister hat damals an-
geblich viel Überzeugungsarbeit leisten 
müssen, aber er ist nicht ohne Grund der 
dienstälteste in der Republik – Erfolg setzt 

sich eben durch. Die Richter und Staats-
anwälte haben schnell die gewonnene 
Zeit in zügigere Verfahrensabschlüsse 
umgesetzt, was die Produktivität der Jus-
tiz enorm beschleunigt hat. Gut, vielleicht 
arbeiten wir auch besser, weil wir endlich 
wieder volle Bezüge bekommen, also kei-
ne verdeckte Lohnkürzung im Krankheits-
fall durch KDP, Reduzierung statt Halbie-
rung des Weihnachts- und Wegfall des 
Urlaubsgeldes. Vielleicht ist es auch die 
Sportpause in der kleinen Mehrzweck-
halle, die uns frischer und gesünder 
macht. Leichte Bewegung oder Massage 
für 15 min am Tag sind einfach klasse, ich 
bin immer nachher doppelt so frisch. 

Nachdem meine Servicekraft wieder 
weg ist, widme ich mich den inhaltlich an-
spruchsvollen Sachen, die auf dem Bock 
geblieben sind; gerade kommt meine Re-
chercheanfrage wegen der schwierigen 
Rechtsfrage zurück. Volltreffer! Das Prob-
lem hat das OLG schon längst ausgeräumt. 
Und dazu schreibt der Anwalt so viel ... 
Nebelkerze? Oder hat er es nicht so gut 
gewusst? Wahrscheinlich letzteres, die 
Qualität der gerichtlichen Arbeit liegt weit 
über dem, was ein Fachanwalt so kann.

Ich diktiere viel, das ist schneller und 
damit billiger als tippen. 

Mein Zweitaccount erlaubt mir einen 
kurzen Blick in meine private E-Mail: pri-
ma, die Versicherung hat gezahlt, ich 
muss nicht nächste Woche einen halben 
Tag daheim verbringen, um das zu regeln. 
Die Öffnung einer zweiten Anschrift ohne 
Möglichkeit einer Inhaltskontrolle durch 
den Administrator hält länger am Arbeits-
platz. Den Warnton nach 20 min finde 
ich fair – ich werde fürs Arbeiten bezahlt, 
und mehr als 20 min braucht man fast nie 
für seine Privatpost. 

So. Schnell zur Kantine am Ende des 
Flurs. Hier soll es früher massig Junk- und 
Fastfood gegeben haben, minderwertige 
Nahrung aus vorgefertigten Zutaten ... 
Fertiggericht bei Gericht .... widerlich. 
Der neue Wirt hat die Portionen kleiner 
gemacht, dafür gibt es Essen, das vom An-
spruch weit über dem Niveau einer Bio-
tonne liegt. Hält fit, spart Behandlungs-
kosten und verhindert Dienstausfall.

Nach dem Essen fliege ich wieder an die 
Akten; mein zweiter Mitarbeiter hat für 

die Sitzung mit den Anwälten einen der 
drei möglichen Termine synchronisiert. 
Keine Kosten, keine Zeitverluste durch 
Terminsverlegungsanträge wegen Kollisi-
onen, und die Erledigungszeit ist auch 
hier gesunken; der klagende Handwerker 
kommt schneller an sein Geld. 

Gerade kommt der Nachforschungsauf-
trag wegen des PKH-Antrages zurück. 
Volltreffer! Die Antragstellerin hat  letztes 
Jahr ein neues Auto gekauft, da wusste sie 
aber schon, dass sie wegen der Wohnung 
einen Rechtsstreit haben wird – Bedürf-
tigkeit mutwillig herbeigeführt, PKH ab-
gelehnt, Kosten gespart! Ach – und in der 
Blech-Sache gibt es eine Rechtsschutz-
versicherung ... Prima. Die Rechtspflege-
rin hat schon Kosten gespart, das glaubt 
man nicht! Hier Unterhaltsansprüche auf-
gespürt, da ein Konto, hier die Versiche-
rung ... das spart jährlich an PKH-Kosten 
ihre eigenen Bezüge um Faktor x, und in 
der Sache habe ICH mehr Zeit, mich dem 
Inhalt des Verfahrens zu widmen.

Nächstes Wochenende habe ich Eil-
dienst; wird hart. Aber dafür gibt es ja 
zwei Urlaubstage mehr – das passt, und 
für eine Bereitschaftsvertretung ist auch 
gesorgt, wenn ich direkt nach dem Eil-
dienst aus arbeitsrechtlichen Gründen ei-
nen Tag brauche.

Falls sich wer fragt, warum hier nichts 
vom „Kaffeekochen“ steht – den bekom-
me ich von dem netten Kollegen zwei 
Zimmer weiter; seit wir eine eigene Ma-
schine im Zimmer haben dürfen, treffen 
wir uns dort immer nachmittags zum 
“kleinen Senat“. Mal abgesehen davon, 
dass wir mit den Abteilungsrichtern hier 
oft schnelle Lösungen finden – mit sol-
chen Kollegen an so einem Arbeitsplatz 
halte ich es auch meine 42 Wochenstun-
den und bis zum 67. Lebensjahr oder län-
ger aus.

Reichen Sie  
die RistA-Hefte weiter  

an die Referendare
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Für Mitglieder des DRB

Exklusive Versicherungsangebote
Die Nachteile der derzeitigen R-Besoldung 
können wir zwar nicht vollends beseiti-
gen. Der Bund der Richter und Staatsan-
wälte in NRW bemüht sich aber nach wie 
vor, den Mitgliedern wirtschaftlich interes-
sante Angebote zu machen. So bietet die 
Versicherung HDI-Gerling exklusiv für un-
sere Mitglieder die Möglichkeit, mit erheb-
lichen Nachlässen bei den Beiträgen eine 
Versicherung zur Alterssicherung (Riester-
Rente) abzuschließen. Darüber hinaus ha-

ben wir mit der ARAG einen Partner ge-
funden, der Mitgliedern rabattierte 
Rechtsschutzversicherungen anbietet. Au-
ßerdem bieten uns verschiedene Anbieter 
besondere Konditionen für Berufsunfähig-
keitsversicherungen an. Die Angebote gel-
ten auch für Ehegatten und Lebenspartner 
sowie für die Kinder unserer Mitglieder. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.drb-nrw.de/wissenswertes (Menü-

punkt Riester-Rente) oder bei unserem 
Ansprechpartner für die Versicherungs-
leistungen 
Dipl.-Kfm. (FH) Lars Hermanns  
(Lars.Hermanns@tecis.de)  
Repräsentant der tecis Finanzdienst
leistungen AG, Stolberger Str. 374 d,  
50933 Köln, Tel.: 02 21/4 20 60 60,  
Mobil: 01 78/7 29 96 14

Informationen zur im Mitgliedsbeitrag 
enthaltenen Diensthaftpflicht- und Schlüs-
selversicherung finden Sie unter www.
drb-nrw.de/wissenswertes (Unterpunkt: 
Vergünstigungen als Richterbundsmit-
glied).

zum 60. Geburtstag
	   1. 7.	Burkhart Asbeck
	  6. 7.	Harald Brandt
	 11. 7.	Rita-Elisabeth Crynen
	14. 7.	Wolfgang Löbbert
	20. 7.	 Peter Kamp
	31. 7.	Gerwald Hartmann
	  1. 8.	Horst Warda
	  9. 8.	Hans-Peter Jung
	16. 8.	Karlhans Fuchs
	28. 8.	 Johannes Eley

zum 65. Geburtstag
	   1. 7.	Reinhard Hoerschgen
	  2. 7.	Clemens-Peter Bösken
	13. 7.	Günther Hallermeier
	  1. 8.	Uwe Donner
	  8. 8.	Wolfgang Schweer
	13. 8.	Rainer Kowalski
	15. 8.	Karl-Hans Eisen
	16. 8.	Hans-Joachim Poelmann

zum 70. Geburtstag
	   1. 7.	Reiner Capito

	   7. 7.	Dr. Bruno Terhorst
	16. 7.	Alfred Klimmer
	18. 7.	Gerd-Rainer Lorenz
	 27. 7.	Dr. Herbert Schäfer
	16. 8.	Barbara Helfert
	18. 8.	Hans-Peter Hahn

zum 75. Geburtstag
	14. 7.	 Ibo Minssen
	 17. 7.	 Theodor Schulte
	30. 7.	Otto Nohlen
	31. 7.	 Erika van Laak
	20. 8.	Klaus Urselmann

und ganz besonders
	  6. 7.	Armin Opitz (80 J.)
	   7. 7.	Bruno Peters (89 J.)
	  8. 7.	Dr. Friedo Ribbert (79 J.)
	10. 7.	Anton Klenke (76 J.)
	 11. 7.	Dr. Pia Rumler-Detzel (77 J.)
	14. 7.	Rolf Bachmann (76 J.)
	 17. 7.	Dr. Friedrich Wernscheidt (86 J.)
	 27. 7.	Norbert Mette (78 J.)

	29. 7.	� Walter Otto (82 J.) 
Jobst-Albrecht Peschken (83 J.) 
Klaus Tintelnot (90 J.)

	  3. 8.	Dr. Klaus Tilkorn (77 J.)
	  4. 8.	� Dietrich Leschke (76 J.) 

Dr. Jürgen Walther (78 J.)
	  7. 8.	Otto Vehmeyer (95 J.)
	  9. 8.	� Dr. Eckardt Feuerherdt (76 J.)
	10. 8.	 Ingeborg Loos (76 J.)
	11. 8.	Heinrich Zilkens (78 J.)
	12. 8.	� Dr. Ingrid Biddermann (80 J.) 

Peter Zeidler (78 J.)
	13. 8.	Dr. Dieter Superczynski (79 J.)
	15. 8.	Kurt Stollenwerk (82 J.)
	17. 8.	 Friedhelm Holtmann (76 J.)
	19. 8.	Dietmar Herfs (76 J.)
	20. 8.	Barbara Pegenau (79 J.)
	23. 8.	� Dr. Wilfried Neuhaus (81 J.) 

Hermann Weissing (76 J.)
	24. 8.	Harald Stomps (79 J.)
	25. 8.	� Johannes Ernst (77 J.) 

Gertrud Hocke (84 J.)
	26. 8.	 Friedrich Halbach (85 J.)

Wir gratulieren zum Geburtstag: Juli/August 2011

Presseerklärung*

Hinweis auf den 2. Amtsrichtertag
Unter dem Motto „Auf nach Mülheim!“ 
treffen sich am 11. 5. 2011 Amtsrichter aus 
allen Landesteilen in der Stadthalle in Mül-
heim an der Ruhr, um sich von 10.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr zu aktuellen Fragen dieser 
größten Richtergruppe auszutauschen.

Der vom Bund der Richter und Staatsan-
wälte in NRW e. V. (DRB) ausgerichtete 
Amtsrichtertag findet im jährlichen Wech-
sel mit dem Staatsanwaltstag jeweils in 
Mülheim statt.

In einer Zeit, in der die knappe Personal-
ausstattung und Überlastung weiter Teile 
der Justiz die Tagesdiskussion beherrscht, 

wollen sich Richterinnen und Richter 
gleichzeitig auch mit grundsätzlichen 
Überlegungen anderer Art befassen. 
Durch den intensiven Austausch in Work-
shops formulieren sie eigene Erwartungen 
an ihr Berufsverständnis und die daraus 
resultierenden Forderungen an die Politik.

Themen des Amtsrichtertages, der durch 
ein Grußwort des Justizministers des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Herrn Kutscha-
ty, eingeleitet wird, werden der Generati-
onenwechsel in der Justiz und die damit 
zusammenhängenden Fragen des Wissens
transfers ebenso sein, wie der richterliche 
Eil- und Bereitschaftsdienst und Möglich-

keiten zur effizienteren Gestaltung der Ar-
beit durch Richterassistenz.

Mehr als die Hälfte aller Richter in der 
Justiz ist in den Amtsgerichten tätig. Sie 
treffen vielfältige Entscheidungen in An-
gelegenheiten, die für die Menschen im 
Land von grundsätzlicher Bedeutung sind, 
beispielsweise in Familien-, Miet- und an-
deren zivilrechtlichen Streitigkeiten. Sie 
urteilen über Fehlverhalten im Straßen-
verkehr und Straftaten von Jugendlichen 
sowie Erwachsenen. Sie prägen maßgeb-
lich das Erscheinungsbild der Justiz.

* des DRB-NRW vom 9. 5. 2011



3/2011 19 

drb vor ort/beruf aktuell

Die Bezirksgruppe Bielefeld organisierte 
in der Zeit vom 25. – 26. 3. 2011 eine 
Fahrt in die Bundeshauptstadt. Die Ex-
kursion behandelte thematisch den mo-
dernen Rechtsstaat sowie als Gegenpol 
die Auswüchse des Unrechtsregimes der 
DDR. Im Anschluss an die Anreise be-
gann der erste Tag mit einem Empfang 
durch die Bielefelder MdB Lena Stroth-
mann (CDU) im Abgeordnetenhaus des 
Deutschen Bundestages. Nach einem in-
teressanten Bericht und einer erfrischen-
den Diskussion über aktuelle politische 
Fragen begleitete uns der Besucherdienst 
in das Reichstagsgebäude, wo uns auf 
den Tribünen des Plenarsaales ein Vor-
trag über das Reichstagsgebäude und den 
Deutschen Bundestag im Allgemeinen 
und im Besonderen gehalten wurde. 

Am Samstag fuhren wir nach Berlin-Ho-
henschönhausen und besuchten das ehe-
malige „Stasi-Gefängnis“. Die Führung 
übernahm ein Zeitzeuge kubanischer 
Herkunft, der selbst – wenn auch nur kur-
ze Zeit – in dem Gefängnis in den 80er 
Jahren inhaftiert gewesen ist. Eindrucks-
voll schilderte er nicht nur seine eigenen 

Aus den Bezirken

Fahrt nach Berlin

Gefühle, Gedanken und Erlebnisse aus 
dieser Zeit, sondern gab einen umfassen-
den Einblick in 40 Jahre Grausamkeit, de-
ren Ausmaß an dieser Stelle nicht nur an-
satzweise dargestellt werden kann. Wir 

waren zutiefst betroffen und erschüttert 
ob des Unrechtes, der Willkür, der Ge-
walt und des (Psycho-)Terrors, welcher 
den Insassen seinerzeit zugefügt worden 
ist. Der bewegende Gefängnis-Besuch 
beendete den offiziellen Teil einer Bil-
dungsreise, die im nächsten Jahr unter ei-
nem anderen Motto fortgeführt werden 
soll.

Kai Niesten-Dietrich, 
Vorsitzender Bezirksgruppe Bielefeld 

Alter Streit – neue Entscheidung 

Referendare als Sitzungsvertreter 
in Jugendstrafverfahren?
Schon oft waren Jugendrichter nicht be-
geistert, wenn in Einzelrichterstrafverfah-
ren kein Jugendstaatsanwalt oder wenigs-
tens ein erfahrener Amtsanwalt als 
Sitzungsvertreter erschien, sondern ein 
Referendar.

Jetzt hat das LG Duisburg (Beschluss 
vom 30. 8. 2010 – 33 Qs 204 Js 169/10) 
mit sehr ausführlicher Begründung dies 
für zulässig erklärt und den Beschluss ei-
nes Amtsrichters aufgehoben, der die HV 
kurzerhand sofort ausgesetzt hatte, weil 
eine Referendarin die Anklage vertreten 
sollte.

Kern der Entscheidung ist die (zutreffen-
de) Ansicht, dass die §§ 36,37 JGG, die 
alle Staatsanwaltschaften verpflichten, 
wegen des im Jugendrecht vorherrschen-
den Erziehungsgedankens hierfür beson-
ders befähigte Staatsanwälte als Jugend-

staatsanwälte einzusetzen, lediglich die 
behördeninterne Organisation betreffen, 
nicht aber der Regelung in § 142 Abs. 3 
GVG entgegenstehen, wonach in Einzel-
richterstrafverfahren Amtsanwälte und an 
deren Stelle auch geeignete Referendare 
als Sitzungsvertreter eingesetzt werden 
können.

Dies gelte aber nur, wenn es sich um 
Einzelfälle handelt und die Referendare 
vom Ausbilder gut vorbereitet werden 
und sich nicht während der HV als unfä-
hig erweisen.

Erstaunlich an diesem LG-Beschluss  ist, 
dass es so wenige Entscheidungen zu die-
sem Thema gibt. Entweder hat hier erst-
mals ein Jugendrichter seiner Verärgerung 
Luft gemacht oder es hat ausnahmsweise 
eine StA gegen eine solche sofortige Aus-
setzung der HV Beschwerde eingelegt.

BGH-Skripten
Für alle Freunde des Strafprozess-
rechts:

Das DRB-Forum hat den 1. Strafsenat 
des BGH dafür gewonnen, dem DRB 
zahlreiche Fortbildungsunterlagen/
Skripten zum Strafprozessrecht zur 
Verfügung zu stellen. Die abgedeckten 
Themengebiete reichen von „Verfah-
rensfragen in der Hauptverhandlung“ 
und „Beweisanträge“ bis zu Spezialfra-
gen bei der Erstellung eines Urteils in 
Wirtschaftsstrafsachen. 

Die insgesamt 9 Skripten sind auf der 
Homepage www.drb.de im DRB-Fo-
rum zum Herunterladen unter der Ru-
brik „Strafrecht und Strafverfahrens-
recht“ eingestellt.



20 3/2011

recht heute

BVerfG zu Patchwork-Familien
Nicht die familienrechtlichen Fragen, die 
das Verfassungsgerichtsurteil vom 25. 1. 
2011 zu der Einkommensverteilung bei 
Unterhaltsansprüchen zweier Ehefrauen 
aufgeworfen hat, sollen hier beantwortet 
werden. Anzusprechen ist vielmehr die 
Art und Weise, in der die Entscheidung 
langjährige – nahezu einhellige – Recht-
sprechung der Familiengerichte, insbe-
sondere des BGH, für verfassungswidrig 
erklärt hat.

Verkürzt ging es um Folgendes: Die be-
anstandete familienrechtliche Rechtspre-
chung ging davon aus, dass die ehelichen 
Lebensverhältnisse wandelbar seien. Da
rum wurde bei den ehelichen Lebensver-
hältnissen, auf die es für den Anspruch der 
geschiedenen Ehefrau nach § 1578 BGB 
ankommt, auch der Anspruch der NEUEN 
Ehefrau berücksichtigt (sog. Dreiteilungs-
methode). Dies führte zu einer Kappung 
der Unterhaltsansprüche der ersten Ehe-
frau schon auf der BEDARFSEBENE, sie 
musste sich quasi die ehelichen Lebens-
verhältnisse mit der neuen Ehefrau teilen.

Dabei wurde der Unterhaltsanspruch ei-
ner zweiten Ehefrau nicht auf der Be-
darfs-, sondern erst auf der Leistungs-
ebene gekappt, auf der auch die sonstigen 
Erwerbs- und Vermögensverhältnisse und 
Verpflichtungen des Ehemanns nach  
§ 1581 BGB berücksichtigt wurden.

Das BVerfG sah in dieser Handhabung 
mangels Bezugs zu den Lebensverhältnis-
sen der früheren Ehe eine Aufhebung der 
systematischen Differenzierung zwischen 
Bedarf und Leistungsfähigkeit, die die 
Grenze richterlicher Rechtsfortbildung 
überschreitet und zum Nachteil der 
1. Ehefrau Art. 2 I GG i.V. mit dem Rechts-
staatprinzip nach Art. 20 III GG verletzt.

Besonderheit des Urteils ist, dass das 
BVerfG zwar den Bedarf der 1. Ehefrau 
ohne die Einbeziehung des Unterhalts der 
2. Ehefrau beziffert, sich aber für deren 
Unterhaltsanspruch bei der Behandlung 
der Leistungsebene auf die bloße Aussage 
beschränkt, dass der Pflichtige im Ent-
scheidungsfall zur Zahlung des Bedarfs-
betrages auch in der Lage gewesen wäre.

Damit ist der Spekulation Tür und Tor 
geöffnet, wie sich denn jetzt auf der Leis-
tungsebene (§ 1581 BGB) der gleichrangi-
ge Unterhalt zweier Ehefrauen berechnet. 
Gerätselt wird in der Fachliteratur auf-
grund der Entscheidungsgründe des Ur-

teils auch darüber, ob sich das BVerfG 
nicht überhaupt gegen die Dreiteilung der 
aktuellen Einkünfte ausgesprochen hat 
und auch bei der Bedarfsberechnung die 
Berücksichtigung gewisser nach der 
Scheidung eingetretener veränderter – 
„wandelbarer“ – sonstiger Umstände, wie 
sie seit Jahren fester Bestandteil der fami-
lienrechtlichen Rechtsprechung sind, für 
verfassungswidrig hält.

Der Grund der Schwierigkeiten liegt da-
rin, dass Unterhalt fortlaufend gewährt 
werden muss und sich damit dem jeweili-
gen Rahmen anpassen muss, der sich 
vom Zeitpunkt der Scheidung bis zu der 
aktuellen Situation des Schuldners hin-
zieht. Hier den Unterhalt der 2. Ehefrau 
aus der Einkommensberechnung bei der 
Bestimmung des Bedarfs der 1. Ehefrau 
zum Scheidungszeitpunkt nach § 1578 
BGB herauszunehmen, ist die eine Sache. 
Ob durch die für verfassungswidrig ge
haltene Auslegung auch die allgemeine 
Handlungsfreiheit des Betroffenen (Art. 2 
I GG), hier der 1. Ehefrau, tatsächlich ge-
stört wird, steht aber auf einem anderen 
Blatt. M. a. W: Es bedurfte schon einer 
Ergebnisbetrachtung, aus der zu ersehen 
war, wie denn die vom BVerfG für richtig 
gehaltene Behandlung der Anspruchskon-
kurrenz auf der Leistungs- statt auf der 
Bedarfsebene zu abweichenden Ergeb-
nissen führte.

Anlass bestand hierzu umso mehr, als 
die Einrechnung des Unterhalts der  
2. Ehefrau im Ergebnis ohne Weiteres 
auch zur Benachteiligung der 1. Ehefrau 
führen kann, wenn man sich strikt an die 

Vorgaben des Verfassungsgerichts hält 
und den Bedarf der 1. Ehefrau an der für 
diese Einkommensberechnung – auch 
nach Auffassung des BVerfG maßgeben-
den – Steuerklasse I und dem ihr gegen-
über zu berücksichtigenden Berufstäti-
genbonus ausrichtet, demgegenüber aber 
bei dem Pflichtigen und der mit ihm zu-
sammenlebenden 2. Ehefrau das um die 
Steuerklasse III begünstigte tatsächliche 
Einkommen, den einbehaltenen Erwerbs-
tätigenbonus und den Synergie-Effekt 
durch das Zusammenleben einrechnet. 
Dann müsste der Ehemann zwar den ihm 
nach Abzug des Bedarfs der 1. Ehefrau 
verbliebenen Selbstbehalt mit der 2. Ehe-
frau teilen. 

Der danach der 2. Ehefrau verbleiben-
de Unterhaltsanteil müsste aber auf der 
Leistungsebene bei dem Unterhalt der 
1. Ehefrau als – unvermeidbare – Ver-
pflichtung abgezogen werden. Ver-
gleicht man dann, was hiernach der 1. 
Ehefrau einerseits und der 2. Ehefrau 
mit dem Schuldner andererseits im Er-
gebnis verbleibt, stößt man aufgrund 
der Einkommensvorteile der 2. Ehe auf 
ein der 1. Ehefrau zum Nachteil gerei-
chendes Missverhältnis, wenn man ihr 
nicht auch die Einkommensvorteile der 
2. Ehe zugutehält.

Die durch das Urteil hervorgerufene 
Verwirrung ist damit perfekt und mögli-
cherweise ein anderer Weg kaum gang-
bar, als die Anspruchskonkurrenz nach 
bisheriger Dreiteilungsmethode auf der 
Leistungsebene abzuhandeln. Darauf 
weisen bereits namhafte Autoren hin.

Untersuchungshaftrecht

Die Neuregelung im Überblick
Am 1. 1. 2010 ist das Bundesgesetz zur 
Änderung des Untersuchungshaftrechts in 
Kraft getreten. Infolge der Föderalismusre-
form liegt beim Bund noch die Gesetzge-
bungskompetenz für das „Ob“ der Haft 
und für Beschränkungen des Gefangenen, 
die der „Zweck der Untersuchungshaft“ 
erfordert. Die Regelungskompetenz für 
den Haftvollzug erhielten die Länder. In 
NRW bildet seit dem 1. 3. 2010 das 
UVollzG NRW die Rechtsgrundlage für 
den Vollzug der Untersuchungshaft. Es fin-
den sich Regelungen zum Schutz der Pri-
vat- und Intimsphäre, zur Zusammenarbeit 

der Haftanstalten mit StA und Gericht so-
wie mehr Hilfsangebote und mehr Ange-
bote zur Gestaltung der Haftzeit. Für Be-
schränkungen der Rechte des Gefangenen 
aus Gründen der Sicherheit und Ordnung 
in den Anstalten ist nun die Anstaltsleitung 
und nicht mehr der Haftrichter zuständig. 
Das UVollzG NRW gilt nicht nur für die 
U-Haft, sondern findet entsprechende An-
wendung auf den Vollzug der gemäß 
§ 127b II, § 230 Absatz II, §§ 236, 329 IV 
S. 1 und § 412 S. 1 StPO angeordneten 
Haft, auf den Vollzug der Unterbringung 
gemäß § 275a V StPO und auf den Vollzug 
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man den Beschuldigten bei der Verhaf-
tung darüber belehrt, dass ihm bei der 
Vollstreckung des Haftbefehls ein Pflicht-
verteidiger beizuordnen ist und ihn be-
fragt, ob er schon einen Verteidiger be-
auftragt hat, ob er binnen einer Woche 
dem Gericht einen Verteidiger mitteilen 
möchte oder ob das Gericht ihm einen 
Verteidiger bestellen soll. 

Informationspflichten und  
Akteneinsichtsrecht

Der Gesetzgeber hielt die Informations-
pflichten gegenüber Verhafteten nach al-
ter Rechtslage für unzureichend normiert. 
Für den Beschuldigten ist es zur Wahrung 
seiner Interessen von großer Bedeutung, 
die Begründung der Festnahme und die 
erhobenen Vorwürfe zu erfahren.

Nach der Neuregelung ist dem Beschul-
digten daher grundsätzlich bei der Ver-
haftung eine Abschrift des Haftbefehls, 
ggf. mit Übersetzung, auszuhändigen. Ist 
das nicht möglich, müssen dem Beschul-
digten die Gründe für seine Verhaftung 
und die Vorwürfe gegen ihn mündlich in 
einer ihm verständlichen Sprache sofort 
mitgeteilt werden. Die Aushändigung der 
schriftlichen Unterlagen ist unverzüglich 
nachzuholen. In der Praxis bietet es sich 
an, dem anwesenden Dolmetscher eine 
Abschrift des Haftbefehls auszuhändigen 
und ihn mit dessen schriftlicher Überset-
zung zu beauftragen, so dass ein über-
setzter Haftbefehl möglichst bald nachge-
reicht werden kann. Entsprechend der 
Idee der frühzeitigen Unterrichtung nor-
miert § 147 II 2 nun, dass dem Verteidiger 
des Inhaftierten die für die Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit der Freiheitsentzie-
hung wesentlichen Informationen in ge-
eigneter Form (idR durch Akteneinsicht) 
zugänglich zu machen sind. Der anwalt-
lose Beschuldigte kann im selben Umfang 
Auskünfte und Abschriften verlangen. 
Unverändert geblieben ist allerdings der 
§ 147 II 1, wonach Akteneinsicht bei Ge-
fährdung des Untersuchungszweckes ver-
wehrt werden kann. 

Belehrungspflichten 

Mit der Neuregelung in § 114 b soll si-
chergestellt werden, dass der Beschuldig-
te so zeitnah wie möglich über seine 
Rechte belehrt wird. Der Beschuldigte ist 
daher unverzüglich und schriftlich in ei-
ner ihm verständlichen Sprache über sei-
ne Rechte zu belehren. Ist die schriftliche 
Belehrung nicht möglich, ist unverzüglich 
mündlich zu belehren und die schriftliche 
Belehrung (diesmal nicht unverzüglich) 

nachzuholen. Die bisher dem Haftrichter 
vorbehaltene Belehrung hat zusätzlich 
bereits bei der Festnahme des Beschul-
digten durch die Polizei oder die StA zu 
erfolgen.

In der Praxis kann ihm das Formblatt zu 
§ 114 b ausgehändigt werden, das unter 
folgendem Link http://www.bmj.bund.de/
enid/693a6f82d65d024364404b879bfd1
6 b 7 , 0 / F a c h i n f o r m a t i o n e n /
Belehrungsformulare_1mi.html auch in 
einer Reihe anderer Landessprachen ver-
fügbar ist. 

Benachrichtigungsrechte  
und -pflichten

Der neue § 114 c regelt die Benachrich-
tigungsrechte und -pflichten von Angehö-
rigen und Vertrauenspersonen von Fest-
genommen. Die Vorschrift erstreckt sich 
auch auf vorläufig Festgenommene. Dem 
Beschuldigten ist, auch schon vor der 
Vorführung vor den Richter, die tatsächli-
che Gelegenheit zu geben, einen Ange-
hörigen oder Vertrauten zu benachrichti-
gen. Einschränkungen sind nur bei 
Gefährdung des Untersuchungszwecks 
zulässig. Gemeint ist aber nicht, dass der 
Beschuldigte sofort und unter Verwen-
dung jedes denkbaren Kommunikations-
mittels in eigener Person Kontakt aufneh-
men kann. Es soll nur sichergestellt sein, 
dass die Strafverfolgungsbehörden unver-
züglich nach der Festnahme, also ohne 
schuldhaftes Zögern, die Benachrichti-
gung ermöglichen. 

Beschränkende Anordnungen

Die Änderung der Vorschrift des alten  
§ 119 III, die in 119 I nF präzisiert wird, 
bedeutet wohl die größte Umstellung in 
der Praxis. Das alte Regel-Ausnahme-
Verhältnis zwischen regelmäßigen Ein-
griffen in die verbliebenen Freiheiten 
des Inhaftierten durch Postkontrolle und 
Überwachung von Telefonaten und Be-
suchen etc. und deren ausnahmsweiser 
Aufhebung ist umgekehrt worden. Es 
gibt keine standardmäßige Beschrän-
kung mehr, sondern jede einzelne Be-
schränkung muss ausdrücklich angeord-
net werden. Das Haftgericht soll so in 
jedem Einzelfall jede Anordnung auf ihre 
konkrete Erforderlichkeit überprüfen, um 
der Unschuldsvermutung Rechnung zu 
tragen. In der Praxis macht dies einen 
gesonderten Beschluss zum Aufnah-
meersuchen erforderlich, in dem festge-
halten wird, ob z. B. der Empfang von 
Besuch oder die Telekommunikation der 
Erlaubnis bedarf, oder zu überwachen 

der Sicherungshaft gemäß § 453c I StPO 
(Gesetzestext unter www.justiz.nrw.de). 

StPO-Novelle 

Das Gesetz integriert den dem Bund 
verbliebenen Regelungsbereich in die 
StPO. Darüber hinaus werden Forderun-
gen aus der Rechtsprechung nach besse-
rer und schnellerer Information der Ver-
hafteten umgesetzt. Die Neuregelung des 
U-Haftrechts stärkt die Rechte der Be-
schuldigten bei der Freiheitsentziehung 
im Strafverfahren, sie belastet aber auch 
die Praxis durch deutlich spürbare Mehr-
arbeit und Bürokratie. 

Die StPO-Novelle begründet in § 140 
für die Vollstreckung von U-Haft einen 
Fall der notwendigen Verteidigung, er-
weitert das Akteneinsichtsrecht und kon-
kretisiert die Beschränkungen, die dem 
Verhafteten über die Freiheitsentziehung 
hinaus auferlegt werden können. Die neu 
gefassten §§ 114 a bis e enthalten darüber 
hinaus umfangreiche Pflichten zur Be-
kanntgabe des Haftbefehls bei der Ver-
haftung, zur Information, Belehrung und 
Benachrichtigung Dritter bei der Festnah-
me und zum Informationsaustauch zwi-
schen Gericht, StA und JVA. Diese Vor-
schriften gelten auch für die vorläufige 
Festnahme, die Hauptverhandlungshaft 
und die Freiheitsentziehung zur Feststel-
lung der Identität.

Die Änderungen im Einzelnen
Pflichtverteidigung, Informations-, Be-

lehrungs- und Benachrichtigungspflich-
ten, beschränkende Anordnungen, 
Rechtsschutzmöglichkeiten

Pflichtverteidigung 

Wird gegen den Beschuldigten U-Haft 
oder einstweilige Unterbringung nach  
§§ 126 a oder 275 a vollstreckt, liegt nach 
der Neuregelung gem. § 140 I Nr. 4 ein 
Fall notwendiger Verteidigung vor. Nach 
§ 141 III S. 4 hat der Beschuldigte An-
spruch darauf, dass ihm in dem Moment 
(„unverzüglich“) ein Verteidiger beigeord-
net wird, in dem die Untersuchungshaft 
vollstreckt wird. Nach der alten Regelung 
des § 117 IV war das erst nach drei Mona-
ten Haftzeit vorgesehen. Die Frage, was 
unverzüglich heißt, kann unter Heranzie-
hung des § 142 I beantwortet werden. 
Der Beschuldigte soll danach Gelegen-
heit erhalten, vor der Bestellung eines 
Verteidigers innerhalb einer bestimmten 
Frist einen Verteidiger seiner Wahl zu be-
nennen. Der Anforderung „unverzüglich“ 
dürfte man daher gerecht werden, indem 
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ist, ob der Schriftverkehr zu überwachen 
ist etc. Die Beschränkungen dürfen nur 
auferlegt werden, soweit dies zur Ab-
wehr einer Flucht-, Verdunkelungs- oder 
Wiederholungsgefahr erforderlich ist. 
Nur wenn aus dem Verfahren heraus 
eine Beschränkung zu rechtfertigen ist, 
ist also der Richter für deren Anordnung 
zuständig und darf sie anordnen. Die 
Beschränkungen, die bisher routinemä-
ßig durch den Haftrichter angeordnet 
wurden, bleiben nun den Anstalten 
überlassen. Die Anstalt entscheidet, wie 
viel Besuch der Gefangene wann emp-
fangen kann, wie oft telefoniert werden 
kann und ob dies aus Gründen der Wah-
rung der Ordnung in der Anstalt über-
wacht oder sonst reglementiert werden 
muss. Welche Beschränkungen im Ein-
zelnen zulässig sind, regelt das UVollzG 
NRW, insbesondere im Abschnitt 5. 

Sonst noch neu

Der neue § 116 b normiert die Rei-
henfolge der Vollstreckung unterschied-
licher Haftbefehle, wie z. B. nach der 
StPO und nach dem Aufenthaltsgesetz. 
Bisher war eine Vollstreckungsreihen-
folge nicht vorgesehen. Nun ist festge-
legt, dass die UHaft-Vollstreckung der 
Vollstreckung von Auslieferungs- und 
Zurückweisungshaft vorgeht und ande-
re freiheitsentziehende Maßnahmen 
der UHaft vorgehen, wenn nicht das 
Gericht eine abweichende Entschei-
dung trifft. Mit der Festlegung der Rei-
henfolge wird der bei der UHaft gelten-
den Unschuldsvermutung besser 
Rechnung getragen.

Die neu geschaffenen §§ 114 d und 114 e 
präzisieren die Rechtsgrundlagen für den 

Informationsaustausch zwischen Gericht, 
StA und Vollzugsanstalten. 

In § 119 V und § 119 a sind neue Rechts-
schutzmöglichkeiten gegen behördliche 
Entscheidungen oder Maßnahmen im 
Untersuchungshaftvollzug normiert.  

Mit § 115 a wird das Zusammenwirken 
zwischen zuständigem Gericht, „nächstem 
Gericht“ und zuständiger StA im Interesse 
einer schnellen Entscheidung über Einwen-
dungen des Beschuldigten verbessert.  

Zum Nachlesen

Die folgenden Aufsätze sind alle in 
BeckOnline eingestellt und bilden die 
Grundlage dieses Artikels: Michalke, NJW 
2010/17 ff; Bittmann, NStZ 2010/13 ff; Dr. 
König, NStZ 2010/185 ff.

Neues von unserem Rechtsstaatsadoptivkind

Kosovo = Sierra Leone
Das wundert keinen: Die Legalisation öf-
fentlicher Urkunden aus Sierra Leone (tief 
im Westen Afrikas) ist „derzeit ausgesetzt“. 
In Ermangelung geeigneter staatlicher 
Strukturen hatte unsere Botschaft die Ur-
kunden durch ortsansässige Rechtsanwälte 
überprüfen lassen. Der Erfolg war überwäl-
tigend: Zu fast hundert Prozent waren die 
Urkunden „echt“, also gedruckt auf richti-
gem Papier, mit einem schönen (Löwen?)-
Stempel versehen! Allerdings sind „Zweifel 
an der inhaltlichen Richtigkeit angebracht“, 
wie das Auswärtige Amt in seiner diploma-
tischen Art anmerkt. Vor Ort ist eine Über-
prüfung, ob z. B. der Ausweisinhaber mit 
der Person identisch ist, die in dem Papier 
beschrieben wird, „derzeit bedauerlicher-
weise“ nicht möglich (Erlass JM NW vom 
27.07.2010 (9101 – II. 133)). Es werden ver-
trauenswürdige Rechtsanwälte gesucht… 

Ganz anders die Lage im Kosovo. Unse-
re Korrespondentin vor Ort, Anette Milk, 
hatte zuletzt in RiStA 4/2009 über die 
widrigen Verhältnisse berichtet, mit de-
nen sie als Staatsanwältin im Rahmen der 
EULEX-Mission in Prishtina konfrontiert 
ist. Urkunden aus dem Kosovo wurden 
hierzulande bisher problemlos anerkannt, 
waren sie doch von der kosovarischen 
„Civil Registration Agency“ mit einer 
Echtheitsbestätigung versehen. Seit Mitte 
Juli 2010 ist die Legalisation ausgesetzt 
(Erlass JM NW vom 14. 7. 2010 [9101 – II. 
222]). Wie das?

Der „Zustand des Urkundenwesens“ 
(was immer für ein Wesen das auch sei) in 
der Republik Kosovo biete „keine hinrei-
chende Gewähr für die Echtheit  und ins-
besondere die inhaltliche Richtigkeit“ der 
bestätigten Urkunden, Unterschrift hin, 
Stempel (mit Adler?) her. Die „Zweifelsfäl-
le“ häuften sich offenbar, Nachfragen bei 
der „Agency“ erwiesen sich als „langwie-
rig“, bzw. brachten „wenig fundierte“ 

Rechtsstaatsübungen

Rückmeldungen. Man sieht, es geht voran 
im Kosovo. Fragt sich nur, in welche Rich-
tung.

P.S.: In Deutschland gibt es viel zu viele 
Rechtsanwälte. Tut sich hier eine Marktlü-
cke auf? Erforderlich sind lediglich Ver-
trauenswürdigkeit und ein wenig Mobili-
tät. Es muss ja nicht gleich Accra oder 
Freetown sein… 
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Sonderurlaub

Wann gibt es eigentlich Sonderurlaub?
Begriff, Ermessensspielraum, Antrag

Sonderurlaub ist eine Form des Urlaubs, 
der im Regelfall unter Fortzahlung der Be-
soldung zur Ausübung staatsbürgerlicher 
Rechte und zur Erfüllung staatsbürgerlicher 
oder anderer Pflichten und aus besonde-
ren, in der Person des Staatsanwalts oder 
Richters liegenden Gründen gewährt wird.

Die Erteilung von Sonderurlaub ist in der 
Sonderurlaubsverordnung des Landes 
(SUrlV) geregelt. Diese enthält eine detail-
lierte kasuistische Aufzählung der Um-
stände, die die Gewährung von Sonderur-
laub rechtfertigen. Zur Anwendung der 
einzelnen Vorschriften der SUrlV gibt es 
wiederum ministerielle Runderlasse. 

Urlaub ohne Ermessen
Bezahlter Sonderurlaub muss gewährt 

werden
�für die Ausübung staatsbürgerlicher • 
Rechte und Pflichten
�für eine Heilkur, wenn ein amtsärztli-• 
ches Zeugnis besagt, dass diese zur 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 
notwendig ist.

Unbezahlter Sonderurlaub muss erteilt 
werden

�für die Tätigkeit bei einer überstaatlichen • 
oder zwischenstaatlichen Einrichtung.

Urlaub nach Ermessen 
Sonderurlaub kann gewährt werden
�für fachliche, staatspolitische, kirchli-• 
che, gewerkschaftliche oder sportliche 
Zwecke (für die Teilnahme an Tagungen 
des Richterbundes oder dem Verkehrs-
gerichtstag, Juristentag etc. wird regel-
mäßig Sonderurlaub gewährt)
�für ehrenamtliche Mitarbeit in der Ju-• 
gendhilfe
�für eine Fremdsprachenaus- oder -fort-• 
bildung im Ausland, wenn diese im 
dienstlichen Interesse liegt.

Die Erteilung von Urlaub für diese Zwe-
cke steht also im Ermessen des Dienst-
herrn.

In seinem Ermessen steht auch, ob er 
Sonderurlaub aus persönlichen Anlässen 
gewährt. Diese sind in § 11 SUrlV geregelt 
und dürften der praktisch wichtigste An-
wendungsbereich für Sonderurlaubsan-
träge sein. Ausdrücklich genannte persön-
liche Anlässe sind Familienheimfahrten 

von Trennungsgeldberechtigten. Span-
nender ist der Fall des Abs. 1. Danach 
kann Urlaub aus wichtigen persönlichen 
Gründen aber unter Beschränkung auf 
das notwendige Maß gewährt werden. 
Zur Anwendung dieser Vorschrift gibt es 
den ministeriellen Runderlass vom 7. 10. 
2008 - 24 -42.01.14. Hierin werden die 
beiden o.g. unbestimmten Rechtsbegriffe 
näher ausgefüllt und vorgeschrieben, wie 
das Ermessen auszuüben ist.

Nach Ziffer I. des Erlasses wird Urlaub 
gewährt bei

�Niederkunft der Ehefrau oder der einge-• 
tragenen Lebenspartnerin – 1 Arbeits-
tag
�Tod der Ehefrau oder des Ehemannes, • 
der eingetragenen Lebenspartnerin/des 
Partners, eines Kindes oder eines Eltern-
teils – 2 Arbeitstage
�Schwere Erkrankung eines Kindes, wenn • 
es jünger als 12 Jahre oder behindert 
und auf Hilfe angewiesen ist, ärztlicher-
seits die Erforderlichkeit der Anwesen-
heit einer Person zur Beaufsichtigung, 
Betreuung und Pflege bescheinigt ist 
und eine andere Person hierfür nicht so-
fort zur Verfügung steht – bis zu 4 Ar-
beitstage im Kalenderjahr (es kann unter 
bestimmten Voraussetzungen auch 
mehr gewährt werden). Ähnliches gilt 
bei Erkrankung eines nahen Angehöri-
gen oder bei Erkrankung einer Betreu-
ungsperson des Kindes.
�Umzug aus dienstlichem Grund – 1 Ar-• 
beitstag
�25-, 40-, und 50jähriges Dienstjubiläum • 
– 1 Arbeitstag.

Die Nennung der Anlässe ist ab
schließend. Aus anderen als den dort ge-
nannten Anlässen kann nach Ziffer II. in 
sonstigen dringenden Fällen Dienstbefrei-
ung unter Fortzahlung der Besoldung bis 
zu 3 Arbeitstagen gewährt werden. Bei-
spiele werden an dieser Stelle nicht ge-
nannt, das Ermessen des Dienstherrn 
kann hier also frei ausgeübt werden. 

In begründeten Fällen kann nach Ziffer 
III. bei Wegfall der Besoldung gemäß § 12 
Abs. 1 SUrlV kurzfristige Dienstbefreiung 
gewährt werden. Laut des Erlasses kön-
nen zu diesen Fällen auch solche Anlässe 
gehören, für die nach Ziffer I. kein An-
spruch auf Dienstbefreiung besteht. Der 

Erlass zählt hierzu ausdrücklich die Nie-
derkunft der Lebensgefährtin. Dieses Er-
eignis gibt also keinen Anspruch auf be-
zahlten Sonderurlaub, sondern nur auf 
unbezahlten. Hier werden also auf minis-
terielle Anordnung zwei Familien ohne 
sachlichen Grund ungleich behandelt. 
Die gleichlautende Regelung für Bundes-
richter war bereits Gegenstand einer 
BVerfG-Entscheidung, die aber unter Be-
rufung auf die Besonderheiten der Ehe 
keine Ermessenfehler erkannte. Die Be-
sonderheiten der Ehe sind aber nicht der 
Grund für die Gewährung von Sonderur-
laub, sondern die emotionale Verbunden-
heit der werdenden Eltern zueinander 
und zum gemeinsamen Kind (Kingreen in 
NVwZ, 1999, 853, 855). Es ist zu fordern, 
dass diese Ungleichbehandlung sofort ab-
geschafft wird. Der neue Justizminister 
hat Gelegenheit, sich dafür einzusetzen, 
dass die wenig menschlichen altpreußi-
schen Vorschriften neu gestaltet wer-
den. Bis zu einer Neuregelung sind die 
Dienstherren aufgerufen, ihr Ermessen 
verantwortungsbewusst dahin auszu-
üben, den Fall der Niederkunft der Le-
bensgefährtin wenigstens als dringenden 
Fall nach Ziffer II. einzuordnen und be-
zahlten Sonderurlaub zu gewähren. 

Gleichlautende Forderung ist zu stel-
len für den von Ziffer I. ebenfalls nicht 
erfassten Fall des Todes der Lebensge-
fährtin oder des Todes eines Schwieger-
elternteils. Auch hier ist eine enge per-
sönliche und familiäre Verbundenheit zu 
bejahen, die es rechtfertigt, einen Tag be-
zahlten Sonderurlaub zu gewähren. 

Antrag

Die Erteilung von Sonderurlaub ist nach 
der Zuständigkeits-VO des JM NW der Lei-
tung des Gerichts oder der Behörde über-
tragen, bei der der Staatsanwalt/Richter 
beschäftigt ist, d. h. im Regelfall also dem 
Präsidenten des Amts- bzw. Landgerichts 
oder dem Ltd. Oberstaatsanwalt. Die Ent-
scheidung über die Erteilung des Sonderur-
laubs ist keine beteiligungspflichtige Ange-
legenheit i.S. des LPVG oder des LRiG. 
Der Dienstherr muss vor der Entscheidung 
daher die Personalvertretung der Staatsan-
wälte oder den Richterrat nicht anhören. 
Im Fall der Ablehnung des Antrages ist der 
Verwaltungsrechtsweg eröffnet.



Abstammungsgutachten
Vaterschaftsklärung

Kontakt
• Eine persönliche Beratung oder weitere Informationen zum Institut oder
zu unseren Gutachten erhalten Sie telefonisch unter 0 41 52 - 80 31 54.

Service
• Wir organisieren und monitoren die Probenentnahmen weltweit....

Probensicherheit
• Individuell erzeugte Barcodes auf den Entnahmematerialien.

• Die Probenentnahme erfolgt fast schmerzfrei aus dem Ohr, der Ferse
oder der Fingerbeere. Das Blut wird auf ein Spezialfilterpapier getropft.

• Asservierung der Originalblutkarte mit Unterschrift des Probanden

Wirtschaftlichkeit
Um den verschiedenen Anforderungen und Konstellationen bei Kindschafts-
fragen sowie der Qualität und Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden, bieten
wir Ihnen folgende drei Gutachtenvarianten an.

• Basis-/ Anfechtungsgutachten 390,- €*
13 Systeme, 1 Kategorie, Richtlinienkonform
Triofall (Kind, Mutter, mögl. Vater)

• Komplettgutachten 558,- €*
15 Systeme, 1 Kategorie, Richtlinienkonform
(Kind, Mutter, alle in Frage kommenden Männer)

• Vollgutachten 690,- €*
18 Systeme, 2 Kategorien, Richt- u. Leitlinienkonform
Triofall (Kind, Mutter, mögl. Vater) *zzgl. MwSt. und Probenentnahme

Qualität
• externe Akkreditierung der Analytik und der Abwicklung

• Richtlinienkonformität in allen Punkten
(insbesondere die Qualifikation der Sachverständigen)

• Analytik aus Blut- und Wangenschleimhautzellen

• erfolgreiche Teilnahme an jährlich vier externen
Überwachungen der Analysequalität

Institut für Serologie und Genetik
Dr. med. Detlef Kramer • Dr. rer. nat. Armin Pahl
vereidigte Sachverständige für gerichtliche Abstammungsgutachten

Lauenburger Straße 67 • 21502 Geesthacht

...die Qualität unserer Gutachten
sichert Ihre Entscheidungsgrundlage.

Nur ein Schritt für Sie...


